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Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
 
1. zum Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD    Drs 6/6108 
 „Teilhabe Sachsens an Schlüsseltechnologieförderung 

ECSEL ausbauen“ 
 
 
Beschlussempfehlungen des Innenausschusses 
 
2. zum Antrag der AfD-Fraktion   Drs 6/2956 
 „Rettung des Systems zum Schutz von Politisch Verfolgten 
 und Bürgerkriegsflüchtlingen“ 
 
3. zum Antrag der Fraktion DIE LINKE   Drs 6/8054 
 „Zugang zum feuerwehrtechnischen Dienst im 
 Freistaat Sachsen erleichtern“ 
 
4. zum Antrag der Fraktion DIE LINKE   Drs 6/8235 
 „Ausbau- und Erhaltungsstrategie für die kommunale 
 Infrastruktur entwickeln und Investitionsschwäche der 
 sächsischen Kommunen mildern!“ 
 
5. zum Antrag der Fraktion DIE LINKE   Drs 6/8239 
 „Integration fördern: Verwaltungspraxis im Freistaat 
 Sachsen in aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen verbessern“ 
 
 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales und Verbraucherschutz, 
Gleichstellung und Integration 
 
6. zum Antrag der Fraktion DIE LINKE      Drs 6/4061 
 „Tierschutz verbessern - Rechtsverordnung zum Schutz 

freilebender Katzen unverzüglich erlassen und finanzieren!“ 
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Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Wissenschaft und Hochschule, 
Kultur und Medien  
 
7. zum Antrag der Fraktion DIE LINKE      Drs 6/5107 
 „Lehrerausbildung in der Region Chemnitz“ 
 
8. zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    Drs 6/6899 
 „Zeitnah und transparent Planungssicherheit für den 

Hochschulstandort Reichenbach schaffen“ 
 
 
Beschlussempfehlung des Europaausschusses 
 
9. zum Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD    Drs 6/5607 
 „Erhalt und Fortentwicklung der Artenvielfalt in der 

sächsischen Zoolandschaft“ 



Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr 
 
zum Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion – Drs 6/6108 – „Teilhabe Sach-
sens an Schlüsseltechnologieförderung ECSEL ausbauen“ 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion – Drs 6/6108 – „Teilhabe Sach-
sens an Schlüsseltechnologieförderung ECSEL ausbauen“ anzunehmen. 
 
 
Dresden, 10. März 2017 
 
 
 
 
 
gez. Jan Hippold  
Ausschussvorsitzender und Berichterstatter 
 
 
 
Bericht 
 
Die Drucksache 6/6108 wurde gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 der GO am 9. September 
2016 an den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und mitberatend an den 
Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und an den Euro-
paausschuss überwiesen.  
 
Die von der Staatsregierung angeforderte Stellungnahme ging am 9. September 
2016 im Landtag ein und wurde an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt. Sie ist 
gemäß § 52 der GO diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 
 
Die Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse sind als Anlage 2 und 3 beige-
fügt und beinhalten die Annahmeempfehlung des Antrags. 
 
Die abschließende Behandlung erfolgte in der 20. Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr am 28. Februar 2017. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion brachte den Antrag ein und bat um Zustimmung 
zum Antrag.  
 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion äußerte, es rentiere sich, sich intensiv mit dem 
Thema ECSEL auseinanderzusetzen. Mit diesem Antrag seien klare Forderungen 
verbunden, mit dem Ziel, zusätzliche Fördermittel für Sachsen zu gewinnen. Für 
wichtig hielt er, dieses Anliegen auch in der Öffentlichkeit zu diskutieren. 
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Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass das Grundanliegen die-
ses Antrages befürwortet werde. Als Problem sehe man allerdings, dass von die-
sem Antrag kein Handlungsimpuls ausgehe. Von daher werde seine Fraktion sich 
bei der Abstimmung zum Antrag der Stimme enthalten. 
 
Eine Abgeordnete der AfD-Fraktion bat um punktweise Abstimmung. Im Punkt I wer-
de aufgeführt, was die Staatsregierung bereits praktiziere. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE befürwortete die Meinung der Fraktion 
DIE LINKE und signalisierte die Enthaltung zum Antrag.  
 
Abstimmungsergebnis Punkt I:  11 : 0 : 7  
Abstimmungsergebnis Punkt II: 13 : 0 : 5  
 
Die Gesamtabstimmung zum Antrag erhielt ein Votum von 13 : 0 : 5 Stimmen. 
 
Damit wird dem Sächsischen Landtag empfohlen, den Antrag der CDU-Fraktion und 
der SPD-Fraktion, Drs 6/6108, anzunehmen. 
 
 
 
Dresden, 10. März 2017 
 
 
 
 
 
 
gez. Jan Hippold  
Ausschussvorsitzender und Berichterstatter 
 
Anlagen 
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Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses  
 
Zum Antrag der AfD-Fraktion „Rettung des Systems zum Schutz von Politisch Verfolgten und 
Bürgerkriegsflüchtlingen“ – Drs 6/2956. 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der AfD-Fraktion in der Drucksache 6/2956 abzulehnen. 
 
 
Dresden, den 3. März 2017 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Albrecht Pallas 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht  
 
Der Antrag in der Drucksache 6/2956 wurde dem Innenausschuss am 14. Oktober 2015 zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behandlung überwiesen. Zur Beratung am 2. März 
2017 lag dem Ausschuss die Stellungnahme der Staatsregierung vom 3. November 2015 vor 
(Anlage). Zum Berichterstatter wurde vom Ausschuss der Abgeordnete Albrecht Pallas be-
nannt. 
 
Der Sprecher der AfD-Fraktion bat darum, diesen Antrag aus dem Jahr 2015, welcher im 
Punkt 1 zeitlich überholt sei, zur Abstimmung zu stellen. 
 
Ein weiterer Vertreter der AfD-Fraktion ergänzte, dass Punkt 1 für erledigt erklärt werden 
könne.  
 
Punkt 2 habe noch Gültigkeit, da an der Obergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden in 
Deutschland kein Weg vorbeigehe, auch wenn aktuell weniger Zugänge seien. Jedes Land 
solle in dem Umfang helfen, wie es könne, deshalb solle diese Regelung eingeführt werden.  
 
Zu Punkt 3 sagte er, dass die Staatsregierung im vergangenen Jahr Anstrengungen zur Ab-
schiebung unternommen habe. Jedoch könne auf diesen Punkt nicht verzichtet werden. Er 
stellte fest, dass die ausreisepflichtigen Personen im Freistaat Sachsen immer noch hoch 
und ab dem 2. Halbjahr extrem nach unten gegangen seien. Es stelle sich dabei die Frage, 
ob die Anstrengungen der Staatsregierung weiter fortgesetzt worden oder ob nur Personen 
abgeschoben worden seien, die leicht greifbar waren und die Staatsregierung die Problem-
fälle nicht in den Griff bekommen habe. Er beantragte eine punktweise Abstimmung. 
 
Der Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, dass seine Fraktion den An-
trag ablehne. Es sei ein „Dringlicher Antrag“. Wenn er so dringlich gewesen wäre, dann hätte 
er eher behandelt werden sollen. Eine Obergrenze halte seine Fraktion und viele Juristinnen 
und Juristen in Deutschland für verfassungswidrig. Ein Mitglied seiner Fraktion habe hinsicht-
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lich Punkt 3 im Plenum zu den Haushaltsverhandlungen eine andere Argumentation zu den 
Kapazitäten, nämlich Abbau der Erstaufnahmeeinrichtungen, gebracht. Dies sei ein Wider-
spruch zum Antrag. 
 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion folgte der Auffassung, dass Punkt 1 überholt sei. Hin-
sichtlich der Obergrenze schloss er sich der Argumentation des Vertreters der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an. Der Freistaat Sachsen sei alles andere als nachlässig mit 
der Abschiebung, somit werde Punkt 3 umgesetzt. Seine Fraktion lehne den Antrag ab. 
 
Der Ausschussvorsitzende stellte die Punkte 2 und 3 des Antrages zur Abstimmung, da 
Punkt 1 von der einreichenden Fraktion für erledigt erklärt wurde.  
 
Der Antrag – Drucksache 6/2956 – erhielt in den Punkten 2 und 3 ein Votum von 2 : 16 : 0 
Stimmen. Damit empfiehlt der Innenausschuss dem Plenum diesen Antrag abzulehnen. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion erklärte im Anschluss sein Abstimmungsverhalten. Er 
wies darauf hin, dass im Antrag die Punkte 2 und 3 andere Voraussetzungen darstellen, als 
sie zum heutigen Zeitpunkt seien. Der Eingangstext beinhalte eine Bezugsgröße der Asylsu-
chenden von bis zu 1,5 Millionen Menschen. Dies sei nicht stringent für das Jahr 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Albrecht Pallas 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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Freistaat
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Der Staatsminister

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Sächsischer Landtag
Vorsitzender des Innenausschusses
Herrn Mario Pecher, MdL
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
StAs-0141. 53/691

Dresden J November 2015

Antrag der AfD-Fraktion
Drs. -Nr. : 6/2956
Thema: Rettung des Systems zum Schutz von Politisch Verfolgten

und Bürgerkriegsflüchtlingen

Der Landtag möge beschließen:

Die Sächsische Staatsregierung wird aufgefordert, in Anbetracht der
am heutigen Tage bekannt gewordenen Prognose einer nicht näher
genannten Bundesbehörde, wonach die Gesamtzahl der Asylsuchen-
den bis zu 1, 5 Millionen Menschen in 2015 betragen wird, demnach
allein im 4. Quartal bis zu 920.000 Asylbewerber erwartet werden,

1. dem Sächsischen Landtag ein Konzept vorzulegen, wie sie die im
4. Quartal nach dem Königsteiner Schlüssel auf Sachsen entfallende
Anzahl von etwa 70. 000 bis 75. 000 Asylbewerbern unterzubringen
gedenkt,

2. sich bei der Bundesregierung umgehend für die Schaffung einer
gesetzlichen Obergrenze einzusetzen, bis zu der Asylsuchende in der
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden können,

3. zügig und konsequent alle Menschen in ihr Herkunftsland oder ein
sicheres Drittland abzuschieben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

zu Ziffer 1:

Dem Freistaat Sachsen liegt keine Prognose vor, nach der die Gesamtzahl
der Asylsuchenden bis zu 1, 5 Mio. Menschen betragen wird.

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsmlnisterium des
Innern
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden

Telefon +49 351 564-0
Telefax +49 351 564-3199
www.smi. sachsen. de

Verkehreanbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnli-
nien3, 6, 7, 8. 13

Besucherparkplätze:
Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck-Str,
2 oder 4 melden.
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Der Freistaat Sachsen hat die Kapazitäten seiner Erstaufnahmeeinrichtungen bedarfs-
gerecht auf derzeit ca. 15. 000 Plätze erweitert. Die Planungen sehen die Inbetrieb-
nähme weiterer Standorte sowie den Ausbau vorhandener Objekte vor, so dass über
20. 000 Erstaufnahmeplätze zur Verfügung stehen.

Zu Ziffer 2:

Weder im Europa- noch im Bundesrecht sind derzeit Regelungen über Obergrenzen
bzw. Kontingente fürAsylbewerber und Flüchtlinge enthalten.

Die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern
und Flüchtlingen steht bereits mit den Vorgaben des Europarechts, insbesondere der
EU-Aufnahmerichtlinie (Richtlinie 2013/33/EU) sowie der EU-Asylverfahrensrichtlinie
(Richtlinie 2013/32/EU) nicht im Einklang. Beide Richtlinien sehen keine Möglichkeiten
der Einführung einer Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern und" Flüchtlin-
gen vor. Eine Obergrenze bzw. eine Kontingentierung beschränkt das Recht auf ein
ordnungsgemäßes Asylverfahren (vgl. Art. 6 ff. Asylverfahrensrichtlinie).

Der Freistaat Sachsen setzt sich gegenüber dem Bund dafür ein, dass dieser auf eine
gerechte Verteilung der Asylbewerber und Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Uni-
on hinwirkt. Es ist nicht hinnehmbar, dass nur eine wenige Mitgliedstaaten, insbesonde-
re die Bundesrepublik Deutschland, die Mehrzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen
aufnehmen, während sich andere Mitgliedstaaten dieser Aufgabe verweigern. Auch
setzt sich der Freistaat Sachsen für eine konsequente Anwendung des geltenden
Rechts, insbesondere der Dublin 111-Verordnung ein.

Zu Ziffer 3:

Die Abschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerbern hat im
Freistaat Sachsen eine hohe Priorität. Der Freistaat Sachsen plant und realisiert konti-
nuierlich Rückführungen, Einzelrückführungen oder auch Sammelrückführungen mit
sog. Sammelchartern gemeinsam mit anderen Bundesländern. Zudem wurde* bereits
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen bzw. wird derzeit erarbeitet, um die zügige und
konsequente Rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger abgelehnter Asylbewerber
und Ausländer weiter zu forcieren. Dazu gehört die personelle Äufstockung der Zentra-
len Auslanderbehörde in Sachsen (ZAB), die Anbindung und Nutzung von Datenban-
ken der fachlich beteiligten Behörden, insbesondere bei der Registrierung, Identifizie-
rung und Passersatzbeschaffung, und die bessere inhaltliche und technische Vernet-
zung zwischen den Behörden, vor allem zwischen Polizei und ZAB. Gefördert wird ins-
besondere auch die freiwillige Rückkehr auf staatlicher und kommunaler Ebene durch
Aufbau von mobilen Rückkehrberatungsstellen. Ferner hat das Staatsministerium des
Innern die^ßesetzesänderungen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes teilweise
bereits umg esetzt, so werden in Sachsen grundsätzlich Abschiebungen nichtangekün-
digt, so v(rie das Gesetz es nun vorschreibt.

Mit freund lichen Grüßen

MaFkus Ulbig
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Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses  
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Zugang zum feuerwehrtechnischen Dienst im Freistaat 
Sachsen erleichtern“ – Drs 6/8054. 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 6/8054 abzulehnen. 
 
 
Dresden, den 7. März 2017 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann  
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht  
 
Der Antrag in der Drucksache 6/8054 wurde dem Innenausschuss am 16. Januar 2017 zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behandlung überwiesen. Zur Beratung am 2. März 
2017 lag dem Ausschuss eine Stellungnahme der Staatsregierung vom 2. Februar 2017 vor 
(Anlage). Zum Berichterstatter wurde vom Ausschuss der Abgeordnete Christian Hartmann 
benannt. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf den Antrag seiner Fraktion und auf 
die Stellungnahme der Staatsregierung vom 2. Februar 2017. Die Größenbeschränkung auf 
165 cm sei eine Diskriminierung. Nur wegen der Körpergröße könne der Zugang für den feu-
erwehrtechnischen Dienst nicht verwehrt werden. Entsprechend der Stellungnahme gebe es 
genügend Ausnahmetatbestände. Der Zugang zum feuerwehrtechnischen Dienst sei so ge-
regelt, dass eine sehr strenge gesundheitliche und auch körperlich sehr anstrengende Prü-
fung durchlaufen werden müsse. Es mache Sinn, diesen Diskriminierungstatbestand „Größe“ 
aus dem Regelwerk zu nehmen. Wer die Leistungsparameter erfülle, solle zum feuerwehr-
technischen Dienst zugelassen werden; mit dem Maßband solle nicht nachgemessen wer-
den.  
 
Zu Punkt 2 des Antrages sagte er, die leichte Verschiebung der Altersgrenze nach oben 
spiegele die Lebenswirklichkeit wieder. Die Gesamtplanung von Menschen laufe darauf hin-
aus, dass alles ein bisschen später beginne. Es gehe darum, Möglichkeiten zu schaffen, den 
Menschen, die sich etwas später für den feuerwehrtechnischen Dienst entscheiden, diesen 
Zugang zu ermöglichen. Er bittet um Zustimmung zu diesem Antrag. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion gibt zu bedenken, dass das, was die Antragstellerin hier 
fordere, schwierig sei, weil die Unterscheidung bewusst im freiwilligen Feuerwehrbereich und 
im Berufsfeuerwehrwesen vorhanden sei. Der Ausnahmefall sei nach wie vor möglich. Eine 
generelle Leistungsfähigkeit müsse bei den Kameraden der Feuerwehren gewährleistet sein; 
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gerade mit den besonderen Herausforderungen im Bereich der Berufsfeuerwehren. Ein Ka-
merad in der Berufsfeuerwehr müsse überall voll einsatzfähig sein. Er sehe die Forderung im 
Punkt 1 in der derzeitigen Regelung als Einzelfallprüfung.  
 
Zu Punkt 2 sagte er, dass sich der Ausschuss bewusst positioniert habe, eine Anhebung der 
Altersgrenzen nicht vorzunehmen. Die Personen an der Landesfeuerwehrschule seien den 
Berufsfeuerwehrleuten gleichgestellt worden, weil sie herausfordernd in ihren Aufgaben ge-
fragt seien. Er halte es für schwierig, das Einstellungsalter im feuerwehrtechnischen Dienst 
nach oben anzupassen. Im Umkehrschluss wäre der Berufsfeuerwehrbeamte dann nur noch 
20 oder 25 Jahre in der Funktion, für die er ausgebildet sei.  
 
Der Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, dass er die Bedenken seines 
Vorredners verstehen könne. Er sehe es in Teilen dennoch anders. Die Debatte über die 
Körpergröße gebe es bei jeder Anpassung mit dem Kommentar, sie nicht zu verändern, weil 
die vollkommene Funktionsuntüchtigkeit des jeweiligen Bereichs drohe. Die Diskussion habe 
es bei der Polizei schon länger gegeben. Die Anpassungen der Körpergröße in den vergan-
genen Jahren hätten nicht dazu geführt, dass es eklatante Probleme in der Polizei gegeben 
habe. Deswegen sei er vorsichtig mit der Apologetik.  
 
Mit normalen Ruhestandseintritten bei Beamten würden auch 25 Dienstjahre unterschritten. 
Er finde es schwierig, dass das, was im Verwaltungsdienst gehe, bei der Feuerwehr nicht 
zuzulassen sei. Hier habe er das Gefühl, dass an der Stelle eine Diskriminierung des  
Feuerwehrpersonals gegenüber anderen Beamtinnen und Beamten im Freistaat Sachsen 
zugelassen werde. Daher sehe er berechtigte Bedenken, teile aber die Grundintension des 
Antrages. Seine Fraktion enthalte sich bei der Abstimmung des Antrages.  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion erklärte, dass sich seine Fraktion dem Punkt 1 nicht an-
schließen könne. In der Körpergröße müsse eine Grenze gezogen sein. Das heiße nicht, 
dass die Personen keine anderen Fähigkeiten haben oder trotzdem gutwillig arbeiten kön-
nen. Punkt 2 könne sie sich anschließen. Sie meine, bei der Polizei könne mit 35 Jahren an-
gefangen werden, was auch bei der Feuerwehr möglich sein sollte. Der Punkt 3 sei ein Auf-
fangtatbestand, der nicht weh tue, aber überflüssig sei. 
 
Der Ausschussvorsitzende stellte den Antrag Drs 6/8054 zur Abstimmung. 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE erhielt 4 : 11 : 3 Stimmen. Damit empfiehlt der Innenaus-
schuss dem Plenum den Antrag – Drucksache 6/8054 – abzulehnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Sächsischer Landtag
Vorsitzende/r des Innenausschusses
Herrn Mario Pecher, MdL
Bernhard -von -Lindenau -Platz 1
01067 Dresden

Antrag der Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 6/8054
Thema: Zugang zum feuerwehrtechnischen Dienst im Freistaat

Sachsen erleichtern

Der Landtag möge beschließen:

Die Staatsregierung wird ersucht, die notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen, um Bewerberinnen und Bewerbern einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zum feuerwehrtechnischen Dienst im Freistaat
Sachsen zu ermöglichen und hierzu insbesondere:
1. die Mindestkörperlänge von 165 cm in § 3 Absatz 1 Nummer 3 der

Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die
Ausbildung und Prüfung für den feuerwehrtechnischen Dienst vom
23. Juni 2011 (SächsFwAPO) aufzuheben,

2. die Altersgrenzen in § 3 Absatz 1 Nummer 7 SächsFwAPO bei der
Einstellung in den mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen
Dienst auf 35 Jahre, in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst
auf 40 Jahre moderat anzuheben und

3. durch geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen dafür Sorge zu tra-
gen, dass den in den Antragspunkten 1 und 2 genannten Erleichte-
rungen nicht durch weitergehende Einstellungskriterien der Berufs-
feuerwehren im Freistaat Sachsen entgegengewirkt wird.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

zu Ziffer 1:

Eine Streichung der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 SächsFwAPO aufgenommenen Min-
destgröße von 165 cm als Zulassungskriterium für den Vorbereitungsdienst
in der Fachrichtung Feuerwehr ist seitens der Staatsregierung nicht vorge-
sehen.

Der Staatsminister

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
26-1054/7/1

Dresden, . Februar 2017

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
des Innern
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden

Telefon +49 351 564-0
Telefax +49 351 564-3199
www.smi.sachsen.de

Verkehrsanbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnli-
nien 3, 6, 7, 8, 13

Besucherparkplätze:
Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck-
Str. 2 oder 4 melden.
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Vielmehr trägt diese Regelung den besonderen körperlichen Anforderungen an den
Beruf einer/eines Feuerwehrfrau/-mannes Rechnung, für dessen Ausübung u. a. ein
hohes Maß an körperlicher Fitness und damit verbunden auch ein hohes Kraftpotential
erforderlich ist. Dies ist notwendig, um die vielfältigen Aufgaben im feuerwehrtechni-
schen Bereich angemessen zum Schutz von Menschenleben, Sachwerten und der
Umwelt ausüben zu können, ohne dass für die/den Feuerwehrfrau bzw. -mann selbst
gesundheitliche Schäden entstehen können. So muss beispielsweise sichergestellt
werden, dass die gesamte notwendige Einsatzausrüstung über einen entsprechenden
Zeitraum von der/dem Feuerwehrfrau/ -mann getragen werden kann und mit dieser
Ausrüstung die notwendigen Einsatzaufträge bewältigt werden können. Dies ist aber
nur möglich, wenn ein entsprechendes Kraftpotential bei der/dem Feuerwehrfrau/ -mann
vorhanden ist. Aus sportmedizinischer Sicht können Personen mit einer Körpergröße
von kleiner als 165 cm dies in der Regel nicht erreichen.

Die Aufnahme einer Mindestgröße in die SächsFwAPO stellt somit keine Benachteili-
gung von kleineren Menschen dar, sondern dient dem Gesundheitsschutz möglicher
Bewerber und dem Schutz der Allgemeinheit. Mit der Aufnahme einer Ausnahmerege-
lung für die Einstellungsbehörde in § 3 Abs. 5 SächsFwAPO hat die Staatsregierung
hinreichend sichergestellt, dass ein Bewerber bei entsprechender körperlicher Eignung
— unabhängig von der Mindestgröße — für den Vorbereitungsdienst zugelassen werden
kann.

zu Ziffer 2:

Eine Anhebung der Höchstaltersgrenzen in § 3 Abs. 1 Nr. 7 SächsFwAPO bei der Ein-
stellung in die zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 1 bzw. in die erste Ein-
stiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Feuerwehr (früherer mittlerer und
gehobener feuerwehrtechnischer Dienst) auf 35 Jahre sowie in die zweite Einstiegs-
ebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Feuerwehr (früherer höherer feuerwehr-
technischer Dienst) auf 40 Jahre ist seitens der Staatsregierung nicht vorgesehen.

Die Höchstaltersgrenzen für den Vorbereitungsdienst der Laufbahnen der Fachrichtung
Feuerwehr (32 bzw. 35 Jahre) sind den besonderen körperlichen Anforderungen dieser
Laufbahn geschuldet und berücksichtigen daneben eine angemessene Verbleibenszeit
im aktiven Dienstverhältnis zwischen Vorbereitungsdienst und Ruhestand. Im Unter-
schied zu anderen Fachrichtungen gilt für alle Laufbahnen der Fachrichtung Feuerwehr
die besondere Ruhestandsgrenze von 60 Jahren nach § 144 Abs. 1 des Sächsischen
Beamtengesetzes bei 25 Jahren Einsatzdienst.

zu Ziffer 3:

Entfällt, da eine Streichung von § 3 Abs. 1 Nr. 3 sowie eine Anhebung der Altersgren-
zen iy § 3 Abs. 1 Nr. 7 SächsFwAPO aus den o. g. Gründen nicht vorgesehen ist. Im
Übrig n lird für die Beamten der Berufsfeuerwehren auf die kommunale Personalho-
heit ngOwiesen.

Mit fdeuelichen Grüßen

II
Markus Ulbi
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Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses  
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Ausbau- und Erhaltungsstrategie für die kommunale 
Infrastruktur entwickeln und Investitionsschwäche der sächsischen Kommunen mildern!“ – 
Drs 6/8235. 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 6/8235 abzulehnen. 
 
 
Dresden, den 6. März 2017 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann  
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht  
 
Der Antrag in der Drucksache 6/8235 wurde dem Innenausschuss am 27. Januar 2017 zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behandlung überwiesen. Zur Beratung am 2. März 
2017 lag dem Ausschuss eine Stellungnahme der Staatsregierung vom 16. Februar 2017 vor 
(Anlage). Zum Berichterstatter wurde vom Ausschuss der Abgeordnete Christian Hartmann 
benannt. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE brachte den Antrag ein. In den vergangenen an-
derthalb Jahrzehnten sei die Investitionsquote der Kommunen des Freistaates Sachsen 
deutlich zurückgegangen; von 21,8 % im Jahr 2000 auf inzwischen nur noch 9,3 % im Jahr 
2015. Wenn die Kommunen systematisch in erheblichem Umfang weniger Geld zum Inves-
tieren zur Verfügung hätten, habe das Konsequenzen für den Zustand der kommunalen Inf-
rastruktur in unserem Land. Sichtbar sei, dass an der einen oder anderen Stelle durchaus 
Investitionsbedarf bestehe. Vor diesem Hintergrund schlage seine Fraktion vor, eine Erhe-
bung zur Ermittlung des konkreten Bedarfs festzustellen.  
 
Die von der Staatsregierung abgegebene Stellungnahme passe nicht. Sie verweise darauf, 
dass es den Fonds „Brücken in die Zukunft“ gebe. Dies habe nichts mit der Frage zu tun, wie 
der Zustand der kommunalen Infrastruktur bzw. der Finanzbedarf dafür sei. Die Stellung-
nahme beschreibe, in welchem Umfang der Freistaat Sachsen Geld bereitstelle, um investie-
ren zu können. Dem müsse jedoch gegenübergestellt werden, wie der Zustand und der Be-
darf seien. Der Antrag habe daher mit dieser Stellungnahme seine Erledigung nicht gefun-
den.  
 
Der Sprecher der CDU-Fraktion erklärte, dass seine Fraktion diese Auffassung im Kern nicht 
teile. Die besonders hohe Investitionsquote, die durch die Antragstellerin vorgetragen werde, 
habe ihre Genese. Der hohe Investitionsbedarf in den Kommunen des Freistaates Sachsen 

HentschelNa
Schreibmaschinentext

HentschelNa
Schreibmaschinentext
4.



2 

nach 1990 habe sich in seiner Infrastruktur in vielen Bereichen gezeigt. Er reflektiere nicht 
auf die tatsächliche Finanzkraft des Freistaates Sachsen, sondern insbesondere auf die er-
hebliche Investitionsquote.  
 
Die Investitionstätigkeit sei zwangsläufig in den letzten Jahren signifikant gesunken. Es gebe 
verschiedene Phasen; andere Prioritäten. Insoweit lasse sich aus der Investitionsquote von 
Anfang der 1990er-Jahre auf die heutige Investitionsquote nicht zwangsläufig ein solcher 
argumentativer Rückschluss ziehen.  
 
Die hohe Investitionsquote von Anfang der 1990er-Jahre habe dazu geführt, dass Kommu-
nen sich Investitionen geleistet haben, für die sie heute zum Teil die notwendigen Unter-
haltsmittel nicht zur Verfügung haben. D. h. sie haben Investitionen getätigt, für die sie der-
zeit nicht mehr über die Finanzkraft verfügen um diese Einrichtungen in angemessenen Um-
fang zu betreiben. 
 
Im Kontext zu sehen sei die Investitionsquote von 9,3 %, deren Bedenken die Antragstellerin 
vorgetragen habe. Er sehe sie nicht so pauschal, weil sie im Freistaat Sachsen unterschied-
lich sei. Er vergleiche diese auch mit anderen Bundesländern; in Nordrhein-Westfalen liege 
sie unter 2 %. Es sei eine Frage von Verhältnis und Relation. Die Frage der Finanzausstat-
tung und der Unterhaltsmittel sei eine zentrale Frage. Die Diskussion sei im vergangenen 
Jahr geführt worden; die der Doppik. Ziel sei es, die Kommunen in ein System zu lenken und 
sie zu befähigen, mit Rückstellungen diese Wertunterhaltung zu betreiben.  
 
Er verwies auf das FAG und darauf, dass die sächsische Ausstattung im bundesdeutschen 
Vergleich nichts Selbstverständliches sei. Wenn es dem Freistaat gut gehe, gehe es den 
Kommunen auch gut und andersherum. Das FAG sei auch nur ein Teil der Gesamtbetrach-
tung kommunaler Finanzen; Förderprogramme kämen hinzu. Er verwies auf den Etat des 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und hier insbesondere auf den Investi-
tionsbereich der Verkehrsinfrastruktur. Diese Mittel kämen auch in den kommunalen Bereich. 
Dies gelte auch für viele weitere Maßnahmen, welche über Fördermittelprogramme laufen. 
Unter kommunaler Mitwirkung sei „Brücken in die Zukunft“ realisiert worden. Es gebe Bun-
des- und Landesmittel sowie kommunale Mittel.  
 
Das Problem der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen sei derzeit weniger die Frage, 
welche kommunalen Investitionsmittel sie zur Verfügung habe, sondern, wie sie die kommu-
nalen Investitionsmittel praktisch umsetze, etwa welche Prioritäten in welchem Umfang für 
welche Einzelmaßnahme hinsichtlich Kultur, Infrastruktur, Schulen, Verwaltungsbauten und 
Ähnlichem gesetzt werden.  
 
Seine Fraktion sehe keinen Bedarf für diesen Antrag, weil er insbesondere auch korrespon-
diere mit der Frage kommunaler Selbstverwaltung. Sie werde den Antrag ablehnen. Er er-
gänzt, dass das Thema umfassend und aus jeder Perspektive diskutiert werde und deswe-
gen sich auch durchaus als ein emotionales Thema für öffentliche Debatten eigne.  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion erörterte, dass dieser Antrag die Kommunen pauschal 
über einen Kamm schere. Er berücksichtige nicht, dass der kommunale Finanzbedarf für den 
Erhalt von Infrastruktur sehr unterschiedlich sein könne. Deshalb lehne seine Fraktion den 
Antrag ab.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion erwiderte auf den Redebeitrag des Sprechers der CDU-
Fraktion zum Thema kommunale Selbstverwaltung, dass die Kommunen, um die kommuna-
le Selbstverwaltung auch wahrnehmen und ausüben zu können, angemessen finanziell aus-
gestattet sein müssen. Er gebe ihm recht, dass sich die finanzielle Situation in den unter-
schiedlichen Kommunen unterschiedlich darstelle. In den Landkreisen Nordsachsens sei die 
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Finanzlage seit vielen Jahren desolat. In der Landeshauptstadt sei sie vergleichsweise gut. 
Er verwies auf die Sozialausgaben der Kommunen in den vergangenen Jahren. In dem Zeit-
raum vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2015 sei die Investitionsquote von rund 22 % auf 9 % 
kontinuierlich abgeschmiert. In dieser Zeit seien die Sozialausgaben der Kommunen explo-
diert; von 220 Euro pro Einwohner im Jahr 2000 auf 705,88 Euro im Jahr 2015. Daher sehe 
man, wohin das Geld der Kommunen fließe und weshalb für Investitionen nicht genug Fi-
nanzmittel vorhanden seien. Diesem Problem müsse begegnet werden. Dazu müsse man 
wissen, wie groß der Bedarf sei. Das sei das Ansinnen, welches seine Fraktion mit diesem 
Antrag verfolge.  
 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion führte aus, dass es naturgemäß sei, dass bei ständig 
steigenden Einnahmen der Kommunen und bei gleichzeitig steigenden Ausgaben – genannt 
im Sozialbereich – die Investitionsquote sinke, ohne dass in absoluten Eurobeträgen die Be-
träge sinken. Seit Jahren würden die absoluten Beträge in Investitionen steigen; die SSG-
Beiträge bei Anhörungen zum FAG zeigen das sehr deutlich. Er könne dem Sprecher der 
CDU-Fraktion recht geben, dass die beste Strategie hinsichtlich der Erhaltung und Instand-
setzung die systematische Anwendung und Auswertung der Doppik sei. Sie gebe auf die 
Spezifika der einzelnen Gemeinden und Regionen eine entsprechende Antwort. Dass es 
keine Ausbau- und Erhaltungsstrategie gebe, sei aus seiner Sicht falsch. Diese Strategie 
gebe es nicht nur auf Seiten der Staatsregierung, sondern der Gesetzgeber beschließe alle 
zwei Jahre das FAG und damit einen Regelmechanismus für die Kommunen. Seine Fraktion 
lehne den Antrag ab.  
 
Der Staatsminister führte aus, dass er der Argumentation des Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE entgegentrete, dass die Staatsregierung etwas anderes reingeschrieben hätte, 
als der Antrag zum Gegenstand habe. Die Staatsregierung verfüge durch die Berichterstat-
tung über die Fördermitteldatenbanken und über die Auswertung der Fördermittelprogramme 
über entsprechende Daten, die dem Landtag im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Gerechtfertigt sei, dass die Staatsregierung in der Antwort zum Antrag Ausführungen dazu 
mache, dass ein Programm mit mehr als 800 Millionen Euro dazu beitrage, damit im Bereich 
der kommunalen Infrastruktur entsprechende Investitionen getätigt werden können. Der 
Landesfördersatz sei deutlich höher als der kommunale Eigenanteil. Damit sei die Möglich-
keit leichter, Investitionen in diesem Bereich tätigen zu können.  
 
Der Vollständigkeit halber wies er darauf hin, dass in der Stellungnahme deutlich gemacht 
werde, dass für das Jahr 2016 eine Veränderung gesehen werde; der Trend sei durchbro-
chen.  
 
Ein anderer Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE hob hervor, dass für „Brücken in die Zu-
kunft“ und andere Programme den Kommunen vorgeschrieben werde, wofür sie investieren 
können. Der Hinweis vom Sprecher der CDU-Fraktion sei nicht richtig gewesen.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erläuterte, dass, wenn die Doppik in den Kommu-
nen funktioniere, daraus der Substanzverzehr abgelesen werden könne; eine Aufgabe der 
Doppik. Mit der Frage habe man sich beschäftigt, dass die Einführung der Doppik nach wie 
vor massive Probleme bereitete und in vielen Kommunen noch nicht einmal Eröffnungsbilan-
zen aufgestellt seien. Anders als bei der Einführung geplant, stehe dieses Instrument zum 
Arbeiten nicht zur Verfügung. Das sei das Problem.  
 
Der Sprecher der CDU-Fraktion verwies darauf, dass „Brücken in die Zukunft“ einen weitge-
steckten Rahmen – Investition – habe, der den klassischen Investitionsbegriff erweitere. Die 
Vorgaben des Freistaates seien sehr gering. Die Kommune entscheide, ob sie es in Schu-
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len, in Straßen, in Schwimmbäder, in Sportplätze und wo auch immer investierte. Im We-
sentlichen seien viele Mittel, vor allem die im FAG, relativ frei für die Kommune verwendbar.  
 
Er führte weiter aus, dass Argumente immer gegeneinander geschichtet werden können. 
Jetzt seien es die steigenden Sozialausgaben, auf welche im Antrag nicht eingegangen sei, 
die nun für die Frage der Infrastrukturdefinition ursächlich seien. Steigende Ausgaben für 
Sozialleistungen hätten auch etwas mit steigenden Standards zu tun und mit regionalen Un-
terschieden. Es gebe eine ganze Reihe von Sozialleistungen, für die entsprechende Mittel-
zuweisungen durch den Freistaat oder durch den Bund bereitgestellt werden. Insoweit lasten 
diese nicht nur auf dem Rücken der Kommunen. 
 
Hinsichtlich der Doppik wiedersprach er, da es Zeitschienen hinsichtlich der Eröffnungsbilan-
zen gebe. Zum heutigen Zeitpunkt gebe es einen anderen Sachstand als im Herbst 2016. 
Wenn das System laufe, dann gebe es ein System, mit dem Kommunen entsprechende 
Rücklagen haben.  
 
Ein Vertreter der Staatsregierung erklärte, dass der vorliegende Stand vom 31. Juli vergan-
genen Jahres sei und dass diese Zahlen deutlich besser seien als bisher dargestellt. Über 
60 % der Kommunen hätten eine aufgestellte Eröffnungsbilanz. Die Antwort auf die Abfrage 
zum 31.12.2016 werde sich deutlich nach oben bewegen. Nächste Woche sei das SMI dazu 
aussagefähiger. 
 
Der Ausschussvorsitzende stellte den Antrag Drucksache 6/8235 zur Abstimmung. 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE erhielt 5 : 11 : 2 Stimmen. Damit empfiehlt der Innenaus-
schuss dem Plenum diesen Antrag abzulehnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Sächsischer Landtag
Vorsitzender des Innenausschusses
Herrn Mario Pecher, MdL
Bernhard -von -Lindenau -Platz 1
01067 Dresden

Antrag der Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 6/8235
Thema: Ausbau- und Erhaltungsstrategie für die kommunale Infra-

struktur entwickeln und Investitionsschwäche der sächsi-
schen Kommunen mildern!

Der Landtag möge beschließen:

Die Staatsregierung wird ersucht,
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Ebene
und durch Einholung einer Stellungnahme des Sächsischen Rech-
nungshofes unter Berücksichtigung des gesamten Spektrums der
kommunalen Zuständigkeiten und Unterschiede der jeweiligen Aufga-
benerledigungen vor Ort die Grundlagen für eine Ausbau- und Erhal-
tungsstrategie für die kommunale Infrastruktur im Freistaat Sachsen
zu schaffen, die

1. den nachhaltigen Bedarf der Strukturen,
2. den notwendigen Finanzbedarf (einschließlich des eingetrete-

nen Investitionsrückstandes) sowie
3. deren dauerhafte Finanzierung nachvollziehbar abbildet und

unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den Ziffern 1 bis 3 Maßgaben
für die Finanzmassenverteilung in künftigen Staatshaushaltsplänen
setzt.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem
Antrag wie folgt Stellung:

zu den Ziffern 1 bis 3:

Die Staatsregierung verfügt über Daten, die den gegenwärtigen Stand der
Investitionen wiederspiegeln. So sind z. B. die Antrags- und Bewilligungsda-
ten im Programm „Brücken in die Zukunft", nach Fördergegenständen sor-
tiert, in der landeseinheitlichen Förderdatenbank FÖMISAX für entspre-
chende Analysen verwendbar. Auf dieser Grundlage wird im Übrigen halb-
jährlich durch das Staatsministerium für Finanzen dem Landtag über den

Der Staatsminister

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
23a-1054/7/47

Dresden, . Februar 2017

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
des Innern
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden

Telefon +49 351 564-0
Telefax +49 351 564-3199
www.smi.sachsen.de

Verkehrsanbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnli-
nien 3, 6, 7, 8, 13

Besucherparkplätze:
Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck-
Str. 2 oder 4 melden.

hausdingth
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jeweils aktuellen Antrags- und Bewilligungsstand, die Mittelbelegung und den Mittelab-
fluss aller Förderrichtlinien im Freistaat Sachsen berichtet. Der Gesetzgeber ist also
schon jetzt in der Lage, mit diesen Analysedaten die sachlich erforderlichen Konse-
quenzen zu ziehen.

Im Übrigen ist der Infrastrukturbedarf auch und vor allem an den finanziellen Möglich-
keiten der Kommunen auszurichten. Jede Zuweisung von investiven Mitteln an der ei-
nen Stelle verursacht Opportunitätskosten in einem anderen Bereich öffentlicher Auf-
gaben — unabhängig davon, ob es sich um kommunale Aufgaben oder Landesaufga-
ben handelt. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung hat dann die Kommune
selbst darüber zu entscheiden, mit welcher Priorisierung sie den vorhandenen Bedar-
fen Rechnung trägt. Diese Entscheidung darf das Land nicht präjudizieren. Im Übrigen
ist zu bedenken, dass typische Infrastruktureinrichtungen wie Wasser, Abwasser und
Energie über Gebühren finanziert werden und entsprechende Investitionsbedarfe über
Gebühren zu refinanzieren wären, was sich wiederum auf die Abgabenlast des Bürgers
auswirkt.

Die Staatsregierung hat mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitions-
kraft, ein mehrjähriges Investitionsprogramm im Umfang von 800 Mio. EUR aufgelegt.
Hierzu wurde ein Fonds „Brücken in die Zukunft" als Sondervermögen geschaffen, in
dem die Bundesmittel nach dem Konnmunalinvestitionsförderungsgesetz (rund 156 Mio.
EUR) um weitere Mittel im Umfang von 644 Mio. EUR für die Investitionsförderung auf-
gestockt wurden. Hierdurch können etwaig bestehende Schwierigkeiten der Kommu-
nen bei der Bereitstellung und dem Erhalt der infrastrukturellen Versorgung ihrer Ein-
wohner in ausreichendem Maße abgebaut werden. Die jüngste Kassenstatistik 111/2016
belegt diese Entwicklung. So ist der im Jahre 2011 begonnene Trend zu sinkenden
Ausgaben für Sachinvestitionen im Jahr 2016 erstmals wieder durchbrochen worden.
So sind die Ausgaben für Sachinvestitionen der Landkreise deutlich (+ 46,7 %) ange-
stiegen; auch bei den Kreisfreien Städten ist ein Anstieg von + 22,6 % zu verzeichnen.
Auch bei den kreisangehörigen Gemeinden konnte der Abwärtstrend bei den Sachin-
vestitionen gestoppt werden.

Schließlich ist der in den vergangenen Jahren zu verzeichnende Rückgang bei den
Investitionen für sich genommen noch kein Indiz dafür, dass den Kommunen die finan-
ziellen Mittel für Investitionen fehlen. So stellt auch der Sächsische Rechnungshof in
seinem aktuellen Jahresbericht fest, dass die Einführung der doppischen Rechnungs-
legung zu einer deutlich strengeren Auslegung des Investitionsbegriffs geführt hat und
so zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen, die kameral als Investitionen galten, nun
dem laufenden Sachaufwand zuzurechnen sind. Der Anstieg der Ausgaben für die Un-
terhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens korreliert mit Verschiebungen zwi-
schen Investition und Unterhaltungsaufwand. Eine entsprechende Steigerung des lau-
fenden Sachaufwandes ist zu verzeichnen, so dass die Summe der Ausgaben für In-
vestitionen und Instandhaltung sich relativ gleichmäßig entwickelt. Es ist damit kein
Substanzverzehr eingetreten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Bund in den Jah-
ren 2009 bis 2011 erhebliche Investitionsmittel im Rahmen der Konjunkturpakete I und
II sowie im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes bereitgestellt hatte, was sich auf
die kommunale Infrastruktur nachhaltig positiv ausgewirkt hat. Die hier verfügbaren
Bewilligungskontingente hatten einen Gesamtumfang von rd. 509 Mio. EUR und dürf-
ten einen Sondereffekt in der Entwicklung bewirken.
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Für die Einordnung der Entwicklung der kommunalen Investitionsausgaben sind eben-
so die investiven Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte relevant. Diese stiegen - wie
der Rechnungshof feststellte - im Jahr 2015 ebenso wieder auf rund 151 Mio. EUR an.
Die kommunalen Sonderrechnungen, die fast die Hälfte des Betrages erhielten, profi-
tierten am stärksten von diesem Zuwachs. Auch das Volumen der laufenden Zuwei-
sungen und Zuschüsse an Dritte wuchs im Jahr 2015 erneut auf 1.379 Mio. EUR. Da-
von floss rund ein Drittel ebenfalls in kommunale Sonderrechnungen.

Darüber hinaus stehen den Kommunen auch zukünftig erhebliche finanzielle Mittel zur
Verfügung. Gemessen am Durchschnitt der im vorliegenden Antrag genannten Jahre
2014 bis 2016 wird sich die den Kommunen zur Verfügung stehende Finanzmasse um
bis zu 679 Mio. EUR im Jahr 2020 verbessern. Allein in den Jahren 2017 und 2018
wird ein Zuwachs von jeweils mehr als 280 Mio. EUR erreicht.

Allgemeine kommunale Finanzausstattung mit Steuern und Finanzausgleichsmitteln
In Mio. EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Finanzausgleichsmasse 2.871 3.206 3.106 2.932 3.072 3.219 3.138 3.109
Mehrbelastungsausgleich 168 160 152 145 156 156 156 156
Summe FAG 3.038 3.366 3.259 3.077 3.228 3.375 3.294 3.265
Kommunale Steuerein-
nahm nf 2.718 2.870 2.962 3.044 3.250 3.383 3.477 3.606
Sum e Finanzmasse 5.756 6.236 6.220 6.121 6.478 6.758 6.771 6.871

Quelle FAGyFAMG 2013-2018; SächsMBAG 2008, November -Steuerschätzung 2016; Steuern: Kassen-
statist 201X-2015, November -Steuerschätzung 2016

Mit ftburfdlichen Grüßen

MYrkus Ulbig
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Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses  
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Integration fördern: Verwaltungspraxis im Freistaat 
Sachsen in aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen verbessern“ – Drs 6/8239. 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 6/8239 abzulehnen. 
 
 
Dresden, den 7. März 2017 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann  
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht  
 
Der Antrag in der Drucksache 6/8239 wurde dem Innenausschuss am 27. Januar 2017 zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behandlung überwiesen. Zur Beratung am 2. März 
2017 lag dem Ausschuss eine Stellungnahme der Staatsregierung vom 10. Februar 2017 vor 
(Anlage). Zum Berichterstatter wurde vom Ausschuss der Abgeordnete Christian Hartmann 
benannt. 
 
Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte den Antrag für ihre Fraktion ein. Dieser 
ziele auf eine Veränderung oder Verbesserung der Verwaltungspraxis im Wesentlichen für 
die Ausländerbehörden im Freistaat Sachsen hin.  
 
Im Punkt 1 begehre sie von der Staatsregierung die Veröffentlichung von bisher nicht veröf-
fentlichten untergesetzlichen Bestimmungen; Verwaltungsvorschriften, Erlasse u.a. .  
 
Im zweiten Punkt rege ihre Fraktion an, nach dem Vorbild des Landes Berlin ein Kompendi-
um herzustellen. Dadurch werde Transparenz in einer Zeit hergestellt, in der in rasendem 
Tempo die gesetzlichen Grundlagen im Bereich Aufenthalt usw. verändert werden. Damit 
würde für die Ausländerbehörden eine Sicherheit hergestellt, die auch für die Betroffenen 
eine verlässliche Grundlage schaffe. 
 
Im Punkt 3 wolle ihre Fraktion eine positive Veränderung in Sachen Nutzung von Ermes-
sensspielräumen zugunsten einer besseren Integration.  
 
Weiterhin sagte sie, wolle sie auf die Stellungnahme der Staatsregierung eingehen und die-
ser auch widersprechen. Bei Punkt 1 weise sie noch einmal auf die verfassungsmäßige Ga-
rantie von Artikel 50 der Sächsischen Verfassung hin; auf die Unterrichtungspflicht. Sie sehe 
nicht ein, dass sie nicht veröffentlichte untergesetzliche Bestimmungen nicht bekomme; dass 
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treffe auch für die Öffentlichkeit zu. Wenn keine geheimhaltungsbedürftigen Vorschriften 
existieren, spreche dies für eine Veröffentlichung.  
 
Im Punkt 2 bleibe ihre Fraktion bei der Überzeugung, dass eine solche Verfahrensweise, wie 
sie in Berlin Praxis sei, auch in Sachsen zu einer besseren und verlässlicheren Arbeitsgrund-
lage führen würde. Ihre Fraktion gebe der Staatsregierung zwei Jahre Zeit für die Erarbei-
tung.  
 
Weiterhin stellte sie fest, dass es immer wieder verschiedene Entscheidungspraxen der Aus-
länderbehörden gebe. Sie könne sinngemäß den Sächsischen Ausländerbeauftragten zitie-
ren, wenn es um die interkulturelle Öffnung oder die reinen Soft-Skills gehe. Sie sei sehr ge-
spannt auf den Heim- und ausgeweiteten Behörden-TÜV des Sächsischen Ausländerbeauf-
tragten. Aus eigenen Erfahrungshintergründen sei ihre Fraktion nicht der Überzeugung, dass 
die Aufzählungen zu Ziffer II.1 der Stellungnahme wirklich ausreichend seien oder ankom-
men. Sie bittet um Abstimmung des Antrages. 
 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion merkte an, dass er das dahinterliegende Ziel verstehe 
und vermute, dass das hier alle teilen. Er habe jedoch Zweifel, ob es so wirklich fruchten 
könne. Überspitzt sei das so zu verstehen, dass durch Beschluss die Behörden ordentlich 
arbeiten. Eine gewisse Grundskepsis oder Unverständnis zum Antragskonstrukt habe er 
auch aus der Stellungnahme der Staatsregierung herausgelesen. Beispielsweise sei zur 
Frage der Veröffentlichung aller entsprechenden Vorschriften in einem Kompendium darauf 
hingewiesen worden, dass die Verwaltung ständig mit der Aktualisierung beschäftigt wäre, 
ohne dass sich die Qualität der Arbeit verbessere.  
 
Es gehe darum, wie die Situation und die Qualität der Behörden, die Entscheidungen in Be-
zug auf Aufenthalt und verwandte Themen treffen, verbessert werden könne. Nach seiner 
Überzeugung sei der Antrag dafür nicht geeignet, das Ziel zu erreichen, sondern würde Ar-
beitskraft binden, die an sich dringender gebraucht werde, um tatsächlich Verbesserungen 
herbeizuführen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, dass seine Fraktion dem 
Antrag zustimme. Zu Ziffer II.1 des Antrages gebe es Konsens. Beziehen wolle er sich vor 
allem auf Ziffer I.2. Der Vertreter der SPD-Fraktion habe es so dargestellt, als sei das ein 
Prozess, der Hunderte von Mitarbeitern über Wochen binden und eine permanente Aktuali-
sierung vorliegen würde. Er gehe davon aus, dass der Verwaltungsaufwand mit drei oder vier 
Klicks überschaubar wäre, ein Kompendium zusammenzufügen, weil die Dokumente der 
Staatsregierung vorlägen. Eine solche Herausgabe wäre im Sinne einer Freundlichkeit für 
die Rechtsanwenderinnen und –anwender, für die Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit 
und vor allem auch Berechenbarkeit. In der Folge sei dann der Verwaltungsaufwand gerin-
ger, wenn bereits abzusehen sei, an welcher Stelle des Verfahrens es eventuell Probleme 
geben könnte. Das ein oder andere Verfahren könnte anders oder gar nicht betrieben wer-
den. Somit käme es in der Folge eher zu einer Entlastung. Er sehe das so, dass Bürgerbetei-
ligung sowie Transparenz von Entscheidungen Folgeprobleme minimiere. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion betonte, dass sich seine Fraktion den Ausführungen des 
Vertreters der SPD-Fraktion anschließe. Er ergänzt, dass es darum gehe, Ermessen verant-
wortungsvoll auszuüben und alle Argumente abzuwägen. Im Kern gehe es darum, die In-
tegration zu befördern. Das Problem sei, dass eine gesetzliche Regelung den Grundsatz 
definiere. Dass, worum es gehe, werde damit nicht geregelt. Das Ermessen sei dafür da, für 
den Einzelfall eine Bewertung vorzunehmen. Er bezweifele, dass dieser Antrag dafür geeig-
net sei. Aus seiner Sicht gehe es eher um die Frage, wie es gelinge, die Kompetenz auch in 
der Mitarbeiterschaft dahingehend hinzubekommen, auch Ermessensregelungen auszu-
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üben. Die Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde von Berlin sei eine Zusammenfassung 
aller Möglichkeiten und Optionen, die die Bearbeiter nutzen.  
 
Seine Fraktion erkenne den Mehrwert des Ergebnisses des Antrages nicht und lehne den 
Antrag ab. 
 
Der Ausschussvorsitzende stellte den Antrag Drs 6/8239 zur Abstimmung. 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE erhielt 5 : 12 : 0 Stimmen. Damit empfiehlt der Innenaus-
schuss dem Plenum den Antrag – Drucksache 6/8239 – abzulehnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Mario Pecher gez. Christian Hartmann 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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Sächsischer Landtag
Vorsitzender des Innenausschusses
Herrn Mario Pecher, MdL
Bernhard -von -Lindenau -Platz 1
01067 Dresden

Antrag der Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 6/8239
Thema: Integration fördern: Verwaltungspraxis im Freistaat Sachsen

in aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen verbessern

Der Landtag möge beschließen:

I. Die Staatsregierung wird ersucht,

1. die im Abschnitt 4 „Ausländerwesen und besondere Verwaltungs-
angelegenheiten" der Anlage (zu Ziffer I) der Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die geltenden
Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums des Innern vom 9.
Dezember 2011 (SächsABI.SDr. S. S 1648) aufgeführten nicht veröf-
fentlichten, untergesetzlichen Bestimmungen (Verwaltungsvorschrif-
ten, Erlasse u. a.) einschließlich derjenigen einschlägigen (unbenann-
ten) Bestimmungen, die aus Gründen der Sicherheit nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmt sind, zu veröffentlichen und — soweit dem im
Einzelnen Geheimhaltungsgründe entgegenstehen sollten — dem Land-
tag zur Kenntnisnahme vorzulegen;

2. nach dem Vorbild der Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde
Berlin (VAB)1 die Entscheidungspraxis der Ausländerbehörden im
Freistaat Sachsen auf eine transparente und nachvollziehbare Grund-
lage zu stellen und in einem Zeitraum von zwei Jahren derartige Ver-
fahrenshinweise zugunsten einer größeren Einzelfallgerechtigkeit und
„gerichtsfesteren" aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen in Zusam-
menarbeit mit den Ausländerbehörden für den Freistaat Sachsen zu
entwickeln;

3. die Weisungslage so zu ändern, dass die Ausländerbehörden im
Freistaat Sachsen in die Lage versetzt werden, Ermessenspielräume
zugunsten einer besseren Integration voll ausschöpfen zu können.

vgl. https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/service/downloads/artike1.274377.php
(Stand: 28. Dezember 2016)

Der Staatsminister

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
24-1054/7/5

Dresden, xa.Februar 2017

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium
des Innern
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden

Telefon +49 351 564-0
Telefax +49 351 564-3199
www.smi.sachsen.de

Verkehrsanbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnli-
nien 3, 6, 7, 8. 13

Besucherparkplätze:
Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck-
Str. 2 oder 4 melden.
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II. Die Staatsregierung wird aufgefordert,

1. die Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung im Freistaat Sach-
sen zu verstärken, um die Beschäftigten neben fachlichen auch in sozialen und
fremdsprachlichen Kompetenzen zu qualifizieren;

2. den Landtag über die nach den Antragspunkten I und II getroffenen Vorkeh-
rungen und Maßnahmen bis zum 30. November 2017 zu unterrichten.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

zu Ziffer 1.1:

Der Antrag nimmt auf die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern über die geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums des
Innern vom 9. Dezember 2011 (SächsABI. S. S 1648) Bezug. Diese Verwaltungsvor-
schrift ist obsolet.

Der Antrag kann daher nur so verstanden werden, dass er sich auf die in der Verwal-
tungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die geltenden
Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums des Innern vom 1. Dezember 2015
(SächsABI. S. S 348) bezieht.

In der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2015 sind keine geheimhaltungsbedürf-
tigen Verwaltungsvorschriften aufgeführt. Es hätte deswegen keinen Sinn, die Staats-
regierung zu ersuchen, in der Verwaltungsvorschrift genannte geheimhaltungsbedürfti-
ge Verwaltungsvorschriften dem Landtag zur Kenntnis vorzulegen.

Der Antrag ist auch nicht zu befürworten, soweit er in dem Sinn verstanden werden
kann, dass die übrigen in der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2015 im Ab-
schnitt 4 genannten Verwaltungsvorschriften, die nicht veröffentlicht worden sind, veröf-
fentlicht werden sollen. Nach Ziff. III. 2. Buchst. b) der Verwaltungsvorschrift der Säch-
sischen Staatsregierung über Veröffentlichungen in den amtlichen Veröffentlichungs-
blättern und zum elektronischen Landesrecht (VwV Veröffentlichungsblätter) vom
27. Oktober 2006 sind Verwaltungsvorschriften der Staatsregierung, der Staatskanzlei
und der Staatsministerien nur im Sächsischen Amtsblatt zu veröffentlichen, wenn sie
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Die nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften
sind also solche, denen nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Der Aufforderung,
die nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften aus dem Abschnitt 4. der Verwal-
tungsvorschrift vom 1. Dezember 2015 zu veröffentlichen, könnte nur nachgekommen
werden, wenn die Sächsische Staatsregierung die VwV Veröffentlichungsblätter ändern
würde. Darauf zielt der Antrag jedoch nicht ab.

Eine derartige Änderung der VwV Veröffentlichungsblätter wäre auch nicht zu befür-
worten. Da die in Abschnitt 4 der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2015
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genannten, nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften keinen Sonderstatus haben,
müsste sich die Änderung auf alle Verwaltungsvorschriften der Landesverwaltung be-
ziehen. Die Veröffentlichung sämtlicher Verwaltungsvorschriften im Amtsblatt, auch
derjenigen von untergeordneter Bedeutung, würde einen übermäßigen Verwaltungs-
aufwand bedeuten, zumal in diesem Fall nicht nur die Verwaltungsvorschriften selbst,
sondern auch alle Änderungsvorschriften veröffentlicht werden müssten.

zu Ziffer 1.2:

Bei den „Verfahrenshinweisen der Ausländerbehörde Berlin (VAB)" dürfte es sich der
Bezeichnung zufolge nicht um eine Verwaltungsvorschrift handeln, die die Ausländer-
behörden bindet, sondern nur um „Hinweise". Dafür, ein derart umfassendes Kompen-
dium, wie es die VAB mit einem Umfang von 747 Seiten sind, für den Freistaat Sach-
sen zu erstellen und in der Folgezeit immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, wird
keine Notwendigkeit gesehen.

zu Ziffer 1.3:

Der Antrag ist zu unklar. Welche Weisungen hier gemeint sind, durch die die Auslän-
derbehörden bisher gehindert worden sein sollen, Ermessensspielräume zugunsten
einer besseren Integration auszuschöpfen, ist nicht ersichtlich. Außerdem muss beach-
tet werden, dass die Behörden das Ermessen entsprechend dem gesetzlich vorgege-
benen Zweck auszuüben haben. Sie können den Gesichtspunkt besserer Integration
daher nicht berücksichtigen, wenn dies in der jeweiligen Vorschrift nicht angelegt ist.
Die Vorstellung, dem Belang der Integration im Verwaltungsvollzug zur Geltung verhel-
fen zu können, obwohl das betreffende Gesetz dies gar nicht vorsieht, wäre falsch. An-
dererseits ist ein gesetzlicher Ermessenspielraum, der Integrationszwecken dient, am
besten auszuschöpfen, wenn er nicht durch eine Weisungslage beschränkt wird.

zu Ziffer 11.1:

Es wird darauf verwiesen, dass bereits seit geraumer Zeit die Vermittlung von Kennt-
nissen auf dem Gebiet der interkulturellen Kompetenz ein Bestandteil der Fortbildung
der Beschäftigten des Freistaates Sachsen ist.

So sind bereits Ende 2015 und im Jahr 2016 speziell für die Beschäftigten der Landes-
direktion Sachsen, die mit Aufgaben im Bereich des Asyl- und Asylverfahrensrechtes
eingesetzt sind, Fortbildungen im Bereich der interkulturellen Kompetenz, des migrati-
onsspezifischen Wissens und des Asyl- und Ausländerrechts angeboten worden. Es
sind Seminare zu „Grundzügen des Asyl- und Ausländerrechts, der tangierten Grund-
rechte, des Sozialrechts, des Strafrechts und des Datenschutzes" und zu „Migrations-
spezifischem Wissen, Sensibilisierung und Verbesserung der interkulturellen Kompe-
tenz" durchgeführt worden. Diese Fortbildungsangebote können bei Bedarf weiter fort-
gesetzt werden.

Daneben werden speziell auf die Bedürfnisse einzelner Dienststellen abgestimmte ge-
schlossene Seminare zu diesem Thema durchgeführt.

Freistaat
SACHSEN
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Des Weiteren gibt es ein festes Seminarangebot im Fortbildungsprogramm 2017 im
Zusammenhang mit dem Thema Internationales/Interkulturelle Kompetenz für alle Lan-
desbediensteten. So werden angeboten:

• Interkulturelle Kompetenz — Sensibilisierung für fremde Kulturen
• Interkulturelle Kompetenz — Asien
• Interkulturelle Kompetenz — Arabische Länder
• Interkulturelle Kompetenz — Nationale Minderheiten in Europa am Beispiel des

Sorbischen Volkes im Vergleich zu anderen Minderheiten
• Interkulturelles Konfliktmanagement

Erstmals 2017 angeboten werden:

• Interkulturelle Kompetenz - Osteuropa
• Der kultursensible Umgang mit Migranten aus dem arabischen Kulturraum

Diese Veranstaltungen werden ergänzt mit Sprachkursen für Englisch, Tschechisch
und Polnisch. Wobei auch 2017— erstmalig — ein Sprachpraktikum Polnisch wie auch
die Hospitation in polnischen Behörden angeboten werden.

Zudem sind im Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung an der Hochschule Mei-
ßen bereits 2015 die bestehenden Elemente zur interkulturellen Kompetenz in den
Modulen 7 (Eingriffsverwaltung), 14 (Kooperative Verwaltung) und 25 (Lernende Orga-
nisation/Interkulturelle Kompetenz) um folgende Ausbildungsbestandteile ergänzt wor-
den:

Modul 7: Ausländerrecht
• Asylrecht Art. 16a GG
• Grundlagen des Ausländerrechts
• Einreise und Aufenthalt/Aufenthaltstitel
• Beendigung des Aufenthalts

Modul 14: Grundlagen Interkulturelle Kompetenz
• Grundbegriffe der Migrationssoziologie (insb. Nationalstaat, Globalisierung und

Migration)
• Strukturelle Bedingungen der nationalen/internationalen Migration (Push -Pull-

Modell)
• Einführung in den Kulturbegriff (1): Was ist Interkultur?
• Einführung in die Sozialisation in der Migration (I)
• Grundlagen zur Problematik von Migration und Fremdenfeindlichkeit

Modul 25: Kultur (II): Kulturschock - Selbstbild - Fremdbild; Eisberg -Modell
• Kulturstandards - Kulturdimensionen
• Probleme der interkulturellen Kommunikation aufzeigen
• Direkte und indirekte Kommunikation
• Sozialisation im Kulturvergleich
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Bei regelmäßig stattfindenden Ressortgesprächen ist ein darüber hinausgehender Be-
darf nicht erkennbar geworden. Zudem gibt es für bestimmte Personengruppen (z. B.
Lehrer) ressortspezifische Fortbildungen.

zu Ziffer 11.2:

Da di
den 1.
cheni

Mit f

'rgenannten Anträge nicht befürwortet werden können, gilt dies für den Antrag,
tag über getroffene Vorkehrungen und Maßnahmen zu unterrichten, entspre-

dlichen Grüßen

V
Markus Ulbig

Freistaat
SACHSEN
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Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Soziales und  
Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration 
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Tierschutz verbessern – Rechtsverordnung  
zum Schutz freilebender Katzen unverzüglich erlassen und finanzieren!“ – Druck-
sache 6/4061. 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag der Fraktion DIE LINKE – Drucksache 6/4061 – abzulehnen. 
 
20.01.2017 
 
 
 
 
gez. André Wendt gez. Alexander Krauß 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht  
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE – Drucksache 6/4061 – wurde dem Ausschuss 
gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages durch 
den Präsidenten zur weiteren geschäftsordnungsgemäßen Behandlung am 28.01.2016 
überwiesen. Der Ausschuss hat in der 18. Sitzung am 24.10.2016 eine öffentliche 
Anhörung zu dem Antrag durchgeführt und den Antrag in der 20. Sitzung am 
16.01.2017 abschließend beraten. Eine Stellungnahme der Staatsregierung lag vor 
(Anlage). Zum Berichterstatter wurde MdL Alexander Krauß benannt. 
 
Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, dass sich die Sachverständigen in 
der Anhörung für den Antrag ausgesprochen hätten. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion führte aus, in der Anhörung sei festgestellt worden, 
dass ein entsprechender Erlass sinnvoll sein könne. Das Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz sei auch bereit, die Zuständigkeit zur Ausweisung von Katzen-
schutzgebieten auf die kommunale Ebene zu übertragen. In der Stellungnahme der 
kommunalen Ebene werde nur darauf eingegangen, dass die Kostenübernahme durch 
den Freistaat Sachsen erfolgen solle, und keine Aussage darüber getroffen, ob diese 
von der kommunalen Ebene benötigt werde oder nicht. Das bedeute eine einseitige 
Finanzierung durch den Freistaat Sachsen bei einer kommunalen Aufgabe.  
 
Wer sich ein Tier hält, sei für dieses Tier verantwortlich. Deshalb könne man von den 
Tierhaltern zuerst einmal erwarten, dass sie ihre Tiere kastrieren lassen und damit das 
Problem grundsätzlich lösen. 
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Es gebe jetzt schon Maßnahmen, die man bei herrenlosen frei lebenden Katzen 
anwenden könne, zum Beispiel eine chirurgische oder medikamentöse Unfruchtbar-
machung, die auch vom Tierschutzverein vorgenommen werde. Für diese Aufgabe sei 
im Rahmen der Haushaltsverhandlungen eine Aufstockung der Mittel für die Tierschutz-
vereine erfolgt. Deshalb erscheine der Antrag nicht notwendig. 
 
Die bereits genannte Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erwiderte, man spreche hier 
über eine Pflichtaufgabe, die der Freistaat Sachsen natürlich nicht zu 100 % finanzieren 
solle. Es gehe um eine Rahmenvereinbarung, die die gesetzliche Grundlage schaffe, 
damit Kommunen diese Kastrationsverordnung erlassen können.  
 
Eine Abgeordnete der AfD-Fraktion führte aus, aus Sicht der AfD-Fraktion sei in der 
Anhörung kein einheitliches Votum der Sachverständigen zu hören gewesen. Eine 
Anzahl von Sachverständigen hätte sich eine sachsenweite Regelung gewünscht. Also 
nicht, dass die Städte und Kommunen dazu ermächtigt werden. Von daher werde die 
AfD-Fraktion bei der Abstimmung mit Enthaltung votieren. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE führte aus, die Fraktion GRÜNE stimme der 
Forderung, eine Rechtsverordnung zum Schutz frei lebender Katzen zu erlassen, dem 
Grundsatz nach zu. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass es einen tatsächlichen 
Bedarf für eine solche Rechtsverordnung geben müsse. Das sei auch in der Bundes-
gesetzgebung entsprechend geregelt. In den Diskussionsbeiträgen seien unterschied-
liche Auffassungen festzustellen gewesen, inwiefern ein Bedarf bestehe. Fünf von 
13 Landkreisen hätten diesen Bedarf dargestellt. Deswegen werde der Antrag unter-
stützt.  
 
Die bereits genannte Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte zu den 
Ausführungen des Abgeordneten der CDU-Fraktion, eine Chippflicht von Katzen zum 
Beispiel würde die Unterstützung der Fraktion DIE LINKE finden. Es sei auch richtig, die 
Tierhalter mit einzubeziehen, so wie es auch bei Hundehaltern sei. Das sei aber 
unbenommen vom Anliegen des Antrags. Es gehe um eine Rahmenvereinbarung als 
Grundlage für die Landkreise und Kommunen sowie die Tierschutzverbände, um die 
Kastration von Katzen zu ermöglichen. Dazu verwies sie auf das Staatsziel Tierschutz 
als Pflichtaufgabe in der Sächsischen Verfassung.  
 
Die Abstimmung über den Antrag ergab 5 : 11 : 2 Stimmen. Damit empfiehlt der 
Ausschuss für Soziales und Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration dem 
Landtag, den Antrag – Drucksache 6/4061 – abzulehnen. 
 
20.01.2017 
 
 
 
 
gez. André Wendt gez. Alexander Krauß 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien 
 
 
 
Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE – „Lehrerausbildung in der Region Chemnitz“,  
Drs 6/5107 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag, Drs 6/5107, 
 
abzulehnen. 
 
 
3. März 2017 
 
 
 
 
 
gez.        gez. 
Dr. Stephan Meyer      Aline Fiedler 
Ausschussvorsitzender Berichterstatterin 
 
 
 
Bericht 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 6/5107, wurde am 11. Mai 2016 vom 
Präsidenten des Sächsischen Landtags gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 Geschäftsordnung an 
den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien (federführend) und an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (mitberatend) überwiesen. Am 
13. Mai 2016 hat der Ausschussvorsitzende die Staatsregierung gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 
der Geschäftsordnung um eine Stellungnahme gebeten. Die Stellungnahme der 
Staatsregierung vom 3. Juni 2016 ist dem Bericht als Anlage beigefügt. In seiner 19. Sitzung 
am 24. Oktober  2016 hat der Ausschuss eine öffentliche Anhörung durchgeführt. In seiner 
22. Sitzung am 27. Februar  2017 hat der Ausschuss zur Drucksache abschließend beraten. 
Der mitberatende Ausschuss hat den Antrag nicht beraten. Zur Berichterstatterin wurde vom 
Ausschuss die Abgeordnete Aline Fiedler bestimmt. 
 
Während der abschließenden Beratung erklärte die Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 
dass es in Sachsen nach wie vor große Probleme bei der Ausbildung von Lehrern und 
Lehrerinnen gebe. Auch die Erhöhung auf 2.000 Studienanwärter pro Jahr sei nicht 
ausreichend. Die Lehrerbedarfsprognose aus dem Kultusministerium zeige, dass in den 
nächsten Jahren mehr Lehrer aus dem Beruf scheiden als neuausgebildete Lehrer zur 
Verfügung stehen. Auch die Schulen in freier Trägerschaft benötigten ca. 200 neue Lehrer 
pro Jahr. Langfristig und dauerhaft auf Seiteneinsteiger zu setzen, sei aus Sicht der Fraktion  
DIE LINKE der falsche Weg. In der öffentlichen Anhörung zum Antrag sei dargestellt worden, 
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dass in Leipzig die Kapazitätsgrenzen für die Lehrerausbildung bereits erreicht worden 
seien. Besonders in der Region Chemnitz sei es schwierig, junge ausgebildete Lehrer in die 
Region zu bekommen. Dem könnte mit einer erhöhten Ausbildungskapazität in Chemnitz 
begegnet werden. Während der Anhörung sei dargestellt worden, dass es in Chemnitz allein 
für die 100 Studienplätze für das Grundschullehramt über 1.000 Bewerber gegeben habe. 
Die Studierenden in Chemnitz stammten in der Regel aus der Region (bis ins Vogtland 
hinein) und blieben nach dem Studium auch in der Region. Eine Erhöhung der Kapazitäten 
in Chemnitz sei deshalb eine Chance, den Lehrerbedarf in der Region abzudecken. Aus 
Sicht der Fraktion sei es notwendig, für Studierende aus der Region Chemnitz nicht nur den 
Vorbereitungsdienst für alle Schularten, sondern auch die Betreuung während des zweiten 
Staatsexamens an den Schulen in der Region Chemnitz durchzuführen. Es sei nicht sinnvoll, 
dies in Dresden oder Leipzig durchzuführen. Gegenwärtig gebe es die entsprechenden 
Lehreinheiten jedoch nur in Dresden und Leipzig. In Chemnitz wären aus Sicht der Region 
bis zum Jahr 2030 ca. 180 bis 240 Studienanfänger notwendig. Man müsse im Übrigen 
berücksichtigen, dass von den pro Jahr vorgesehenen 2.000 Studienanwärtern in Sachsen 
ca. 10% ihr Studium abbrechen, ein weiterer Teil in ein anderes Studium wechselt und ein 
nicht zu unterschätzender Teil nach dem Studium in andere Bundesländer wechselt. Diese 
Zahlen sagten noch nichts über die Qualität der Arbeit an den sächsischen Schulen aus. Die 
Fraktion DIE LINKE habe bezüglich des Bedarfs an Berufsschullehrern sehr eng mit den 
Kammern zusammengearbeitet. Gerade in der Region Chemnitz gebe es bereits heute 
schon extrem viele Seiteneinsteiger. Diese sollten zeitnah durch klassisch ausgebildete 
Berufsschullehrer ersetzt werden.  
 
Die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst erklärte, dass inzwischen die 
Sonderzielvereinbarungen und die Zuschussvereinbarungen mit den fünf Hochschulen, die 
Lehrer ausbilden, abgeschlossen worden seien. Auch die Hochschulentwicklungsplanung sei 
seit der Stellungnahme zum vorliegenden Antrag vorangeschritten. Dem Ausschuss seien 
diese Fakten zur Kenntnis gegeben worden. Seit November 2016 gebe es eine konkretisierte 
Lehrerbedarfsplanung. Daraus gehe hervor, dass die Sonderzielvereinbarungen im 
Grundschulbereich bedarfsorientiert ausreichend seien. Nach 2019 würden nach dieser 
Prognose im Grundschulbereich etwa 250 bis 300 Grundschullehrer pro Jahr benötigt Dies 
sei mit den geplanten Immatrikulationszahlen deutlich zu erreichen. Deshalb werde es keine 
Aufstockung von Studienplätzen im Bereich des Grundschullehramts geben. Gegenwärtig 
sei man (mit den Musiklehrern) bei etwa 600 Studienplätzen im Grundschulbereich. Dies sei 
ausreichend. Der Landtag habe mit dem Doppelhaushalt auch das Bildungspaket 2020 
beschlossen. Damit sei Sicherheit bis in das Jahr 2024 gegeben. Die Mittel für die 
Erweiterung der Lehramtsausbildung stünden zur Verfügung. Die Erweiterung der 
Lehramtsausbildung auf 2.000 Studierende koste allein bis 2020 ca. 72 Mio. Euro zusätzlich. 
Dies sei mit der aktuellen Hochschulentwicklungsplanung (auch für den Standort Chemnitz) 
bis 2024/25 abgesichert. Über die Zeit nach der aktuellen Hochschulentwicklungsplanung 
müsse etwa ab dem Jahr 2020 neu beraten werden. Der in bestimmten Bereich bestehende 
erhöhte Bedarf an Berufsschullehrern in der Region Chemnitz (insbesondere im Bereich der 
Metall- und Elektroberufe) sei eine Tatsache. Dies sei jedoch ein bundesweites Problem. 
Deshalb werde in naher Zukunft auf Seiteneinsteiger in diesem Bereich nicht verzichtet 
werden können. Da die Ausbildung von Berufsschullehrern sehr komplex sei (u. a. müsse 
gleichzeitig ein gymnasiales Fach belegt werden), sei es nicht möglich, ohne weiteres einen 
neuen vollwertigen Standort für die Berufsschullehrerausbildung aufzumachen. Dies sei von 
der TU Chemnitz selbst so eingeschätzt worden. Gegenwärtig richteten sich die 
Anstrengungen darauf, die für die TU Dresden avisierten 210 Berufsschullehramtsstellen aus 
der Zielvereinbarung abzudecken. Dies sei noch nicht erreicht. Es gebe zu wenige Bewerber. 
Sie merkt an, dass es im Grundschulbereich auch in Dresden und Leipzig ca. 2.000 
Bewerber für die jeweils ca. 200 Lehramtsstudienplätze gebe. Aufgrund dieser hohen 
Bewerberzahlen sei das Grundschullehramt an allen Hochschulen in allen Bundesländern 
ein Numerus-clausus-Fach. Allerdings sage dies wenig über die Bewerberzahlen an einer 
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speziellen Hochschule aus, da sich die Studienbewerber in der Regel an sehr vielen 
Hochschulen gleichzeitig bewerben. Dies führe in der Praxis dazu, dass trotz des Nachrücke-
Verfahrens einige Studienplätze in diesem Bereich unbesetzt bleiben.  
 
Die Sprecherin der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass in der öffentlichen Anhörung 
zum Antrag die Instabilität der Lehramtsstudiengänge an den Hochschulen angesprochen 
worden sei, die sich aus der geringen Anzahl von befristeten Arbeitsverträgen für 
Hochschullehrer im Lehramtsbereich ergebe. Nach der gegenwärtigen 
Hochschulentwicklungsplanung sei zu befürchten, dass sich 2025 an dieser Praxis wenig 
ändern werde.  
 
Die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst erklärte, dass die Professorenstellen von 
den Hochschulen (in deren Entscheidung dies liege) inzwischen in den meisten Fällen 
unbefristet besetzt worden seien. Die TU Chemnitz müsse an dieser Stelle ihre eigene 
Einstellungspraxis auf den Prüfstand stellen. Dies sei der Hochschule nahegelegt worden. 
Dies hänge auch davon ab, inwiefern die TU Chemnitz in der Fortschreibung ihrer 
Hochschulentwicklungsplanung die Lehramtsausbildung in ihr eigenes Hochschulprofil 
übernehmen wolle.  
 
Die Sprecherin der CDU-Fraktion erklärte, dass man bei der Lehramtsausbildung auf einem 
guten Weg sei, jedoch auch noch einiges zu tun habe. Die TU Chemnitz habe in der Tat 
einige Zeit auf die Entscheidung zur Lehrerausbildung warten müssen. Dieser Wartezustand 
sei jedoch mit der Verabschiedung von Hochschulentwicklungsplan, Zielvereinbarung, 
Zuschussvereinbarung und Sonderzielvereinbarung zur Lehrerausbildung beendet worden. 
Es bestehe jetzt Planungssicherheit bis 2025. Mehr Sicherheit bestehe in allen anderen 
Studienrichtungen an den sächsischen Hochschulen auch nicht. Es sei jetzt die Aufgabe der 
TU Chemnitz, die Hochschulstruktur eigenverantwortlich anzupassen. Die Prognose zur 
Lehrerbedarfsplanung im Rahmen des Hochschulentwicklungsplanung liege vor und sei 
berücksichtigt worden. Es sei davon auszugehen, dass der Bedarf bis 2025 noch einmal 
ansteigen werde. Sie sei überrascht gewesen, dass sich dieser Bedarf vor allem im 
Mittelschul- und Gymnasialbereich zeige. Die Staatsregierung habe diese Bereiche 
besonders im Blick, um gegebenenfalls noch einmal nachzusteuern. Dies sei im letzten 
Plenum so dargestellt worden. Die Komplexität der Berufsschullehrerausbildung sei in der 
öffentlichen Anhörung beschrieben worden. Es sei nicht möglich, dies in Chemnitz kurzfristig 
in der erforderlich Qualität zu realisieren, weshalb dieses Studienangebot auch in naher 
Zukunft in Dresden wahrgenommen werden müsse. Es sei notwendig nachzuforschen, 
warum die in Dresden zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft werden. 
Der Antrag Drs 6/5107 der Fraktion DIE LINKE werde seitens der Koalitionsfraktionen 
abgelehnt.  
 
Die Sprecherin der Fraktion GRÜNE erklärte, dass ihre Fraktion dem Antrag zustimmen 
werde. Insbesondere die weitestgehend befristeten Verträge mit Hochschullehrern im 
Lehramtsbereich an der TU Chemnitz seien kritikwürdig. Punkt I. Unterpunkte 1) und 2) 
werden seitens ihren Fraktion uneingeschränkt unterstützt. Zu Unterpunkt 3) schließe sich 
die Fraktion dem in der öffentlichen Anhörung deutlich gewordenen Tenor der 
Sachverständigenmeinungen an, die wegen der Komplexität der Ausbildung uni sono von 
einer gesonderten Berufsschullehrerausbildung abgeraten hätten. Da Punkt I. ein 
Berichtsantrag sei, könne es jedoch nicht schaden, wenn die Staatsregierung auch diesem 
Aspekt gegenüber dem Plenum des Landtags ihre Position darstelle. Punkt II. werde 
uneingeschränkt unterstützt, da es wichtig sei, die Grundschullehrerausbildung langfristig 
abzusichern. Allerdings sei es erforderlich, die TU Chemnitz in die Erarbeitung der Konzepte 
einzubeziehen. Dies sei im Antrag so nicht dargestellt worden.  
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Die Sprecherin der AfD-Fraktion erklärte, dass sich der Antrag auf ein „Gemeinsames 
Forderungspapier des Regionalkonvents Chemnitz, der IHK Chemnitz und der HWK 
Chemnitz“ vom März 2016 gründet. Insofern stelle sich die Frage, ob die Fraktion DIE LINKE 
inzwischen Teile ihres Antrag für erledigt erklären wolle. Die Staatsregierung habe in ihrer 
Stellungnahme weitestgehend Entgegenkommen signalisiert, in der Frage der 
Berufsschullehrerausbildung allerdings auch eine klare Ablehnung formuliert. Die Forderung 
nach Konzepten, die über das Jahr 2025 hinausreichen, sei nach Ansicht der AfD-Fraktion 
zu ambitioniert. Es gebe in keinem Hochschulbereich eine Hochschulplanung, die über das 
Jahr 2025 hinausreiche. Nach Ansicht ihrer Fraktion sei es nicht zielführend, nur die 
Wünsche einer Region zu betrachten. Ein Antrag, der eine ausgewogene Entwicklung der 
drei Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig zum Ziel hätte, wäre besser geeignet für die 
parlamentarische Auseinandersetzung mit der Lehramtsausbildung. Bezüglich der 
Berufsschullehrerausbildung sei es dringlicher, die Auslastung der Dresdner Angebote 
anzustreben. Die AfD-Fraktion lehne den Antrag ab.  
 
Der Sprecher der SPD-Fraktion erklärte, dass zunächst geprüft werden sollte, wie die 
nunmehr ausgeweiteten Kapazitäten im Raum Chemnitz genutzt werden. Die Regelung von 
unbefristeten Stellen für Hochschullehrer im Lehramtsbereich liege allein in der Hand der TU 
Chemnitz. Die Staatsregierung und der Landtag haben das Ihrige getan. Zwang sei nicht 
möglich. Es werde immer ein dialogischer Prozess bleiben. Er wies ebenfalls darauf hin, 
dass zwei Unterpunkte des Antrags seitens der Staatsregierung bereits erfüllt worden seien.  
 
Die Sprecherin der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass der Antrag unverändert zur 
Abstimmung gestellt werden solle. Keiner der Punkte und Unterpunkte sei gemessen an 
dem bestehenden Bedarf ausreichend beantwortet worden. Aus Sicht ihrer Fraktion habe 
man nicht die Zeit, die Prozesse in Chemnitz zunächst langfristig zu beobachten. Seit Jahren 
sei bekannt, dass es nicht funktioniert. Seit Jahren sei bekannt, dass die in Leipzig und 
Dresden ausgebildeten Lehrer nicht in die Region Chemnitz wechseln. Der 
Umlenkungserfolg nach Chemnitz ist verschwindend gering gewesen. Eine große Zahl der 
Absolventen sei dagegen in andere Bundesländer gewechselt. Für die Region Chemnitz 
seien bereits jetzt besondere Anstrengungen erforderlich, da die Qualität des Unterrichts 
bereits „massiv nach unten“ gehe. Wenn man sich diese Schulen anschaue, dann sehe man 
eine Katastrophe. Die Prognose des Kultusministeriums reiche bis ins Jahr 2030. Deshalb 
sei es möglich, bereits jetzt vorausschauend etwas für die Region Chemnitz zu tun. Natürlich 
müsse man auch die Regionen Leipzig und Dresden im Blick behalten. Chemnitz sei jedoch 
die Problemregion schlechthin. Das beste Konzept sei deshalb, Studienbewerber aus der 
Region Chemnitz in der Region Chemnitz für die Region Chemnitz auszubilden. Dies sei das 
erfolgversprechendste Konzept. An diesem Konzept gelte es zu arbeiten.  
 
Nach Abschluss der Aussprache stellte der Ausschussvorsitzende den Antrag punktweise 
zur Abstimmung.  
 
Der Antrag wurde vom Ausschuss mit 5 / 13 / 0 Stimmen abgelehnt.  
 
Die Mitglieder des Ausschusses beschlossenen somit, dem Plenum des Landtages die 
Ablehnung des Antrages der Fraktion DIE LINKE, Drs 6/5107, zu empfehlen. 
 
 
 
 
gez.        gez. 
Dr. Stephan Meyer Aline Fiedler 
Ausschussvorsitzender Berichterstatterin 
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Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien 
 
 
 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – „Zeitnah und transparent 
Planungssicherheit für den Hochschulstandort Reichenbach schaffen“, Drs 6/6899 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
den Antrag, Drs 6/6899, 
 
abzulehnen. 
 
 
3. März 2017 
 
 
 
gez.        gez. 
Dr. Stephan Meyer Holger Mann 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
Bericht 
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 6/6899, wurde am 
28. Oktober 2016 vom Präsidenten des Sächsischen Landtags gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 
Geschäftsordnung an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 
überwiesen. Am 7. November 2016 hat der Ausschussvorsitzende die Staatsregierung 
gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung um eine Stellungnahme gebeten. Die 
Stellungnahme der Staatsregierung vom 28. November 2016 ist dem Bericht als Anlage 
beigefügt. In seiner 22. Sitzung am 27. Februar 2017 hat der Ausschuss zur Drucksache 
abschließend beraten. Zum Berichterstatter wurde vom Ausschuss der Abgeordnete Holger 
Mann bestimmt. 
 
Während der abschließenden Beratung erklärte die Sprecherin der Fraktion GRÜNE, dass 
die Thematik des Antrags die Region Reichenbach seit dem Jahr 2011 bewege, in dem 
gemäß dem Hochschulentwicklungsplan 2020 der Beschluss gefasst worden sei, den 
Hochschulstandort Reichenbach aufzulösen und die Studiengänge nach Leipzig und 
Zwickau umzusetzen. Bereits im HEP 2020 sei festgestellt worden, dass dies ein massiver 
Einschnitt für den Standort Reichenbach sein werde. Damals sei die Absicht bekundet 
worden, an einer Kompensation zu arbeiten. Allerdings sei bis heute seitens der 
Staatsregierung kein Nachnutzungskonzept vorgelegt worden, obwohl dies 2012 auf Anfrage 
der Fraktion GRÜNE seitens der Staatsregierung erneut in Aussicht gestellt worden sei. Ein 
Konzept – wie die Region im Weiteren als Bildungs- und Forschungsstandort aufgewertet 
werden könne – sei nicht vorgelegt worden. Stattdessen werde jetzt der unter 
Denkmalschutz stehende einmalige Gebäudekomplex des ehemaligen Hochschulstandorts 
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zum Verkauf angeboten. Es werde ohne Konzept lediglich versucht, die Immobilie zu 
verwerten. Über die einstmals versprochene Kompensationslösung werde nicht mehr 
gesprochen. Sie bat die Staatsministerin, die Kompensationsbemühungen der 
Staatsregierung – Reichenbach als Bildungs- und Forschungsstandort zu erhalten – noch 
einmal darzustellen. In der Stellungnahme zum vorliegenden Antrag seien auch die Gründe 
für die noch immer nicht abgeschlossene Errichtung der Ersatzbauten in Zwickau nicht 
genannt worden. Sie bat auch dahingehend um eine klarstellende Information. Sie bat 
weiterhin, dass über die Verhandlungen mit Sicht auf ein Nachnutzungskonzept berichtet 
werde. Der Antrag der Fraktion GRÜNE fordere neben den bereits angeführten Berichten 
auch einen Stopp der Verkaufsverhandlungen ein, damit gemeinsam mit den Akteuren vor 
Ort ein Nachnutzungskonzept in Form eines Bildungs- und Forschungsstandorts entwickelt 
werden könne.  
 
Die Sprecherin der CDU-Fraktion erklärte, dass dieser Ausschuss sich insbesondere für die 
Fortführung der Hochschulausbildung an den Standorten Leipzig (Architektur) und Zwickau 
(Textil- und Ledertechnik) auf einem hohen Niveau einsetze. Zu einer verbesserten 
Hochschulausbildung werde insbesondere das in Zwickau entstehende neue Technikum 
beitragen. Eine andere Frage sei, was in der Region geschehe, wenn das Land sich 
zurückziehe. Eine Nachnutzung könne nicht politisch verordnet werden. Diese müsse mit 
den Verantwortlichen vor Ort erarbeitet werden und müsse in der Region auch gewollt sein. 
Ein Berichtsantrag zeuge von einer politischen Aktivität, notwendiger seien jedoch konkrete 
Lösungsvorschlage. Dazu könnten alle am Standort Reichenbach Interessierten 
konzeptionelle Beiträge leisten. Ihr sei bekannt, dass es vor Ort intensive Diskussionen über 
ein Nachnutzungskonzept gebe, an denen die Staatsregierung beteiligt sei. Der Antrag der 
Fraktion GRÜNE habe in dieser Diskussion keinen Mehrwert erbracht, weshalb die 
Koalitionsfraktionen diesen ablehnen werden. 
 
Die Sprecherin der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass ihre Fraktion den Antrag der Fraktion 
GRÜNE unterstützen werde. DIE LINKE habe viele Jahre in die gleiche Richtung gearbeitet. 
Die Stellungnahme der Staatsregierung zum Antrag gebe zunächst einige interessante 
Fakten als Bericht, dokumentiere jedoch im Weiteren eher Ratlosigkeit und eine Taktik des 
Abwartens. Wenn es so sei, wie von der CDU-Fraktion soeben dargestellt, dass es konkrete 
Gespräche zwischen Vertretern der Region und der Staatsregierung über eine Nachnutzung 
des Gebäudekomplexes des ehemaligen Hochschulstandorts gebe, dann bitte sie, die 
Ergebnisse oder den Stand dieser Gespräche in der heutigen Sitzung darzustellen. 
 
Die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst erklärte, dass die Überschrift des Antrags 
irritierend sei. Der Hochschulstandort Reichenbach sei auf der Grundlage des HEP 2020 
aufgelöst worden. Im Freistaat gebe es 14 staatliche Hochschulstandorte, 7 Standorte für 
staatliche Studienakademien, davon einen in Plauen, der ein Wachstumspotential habe. Es 
wäre das falsche Signal in die Region, wenn man heute Hoffnungen für die Gründung eines 
weiteren staatlichen Standorts wecken würde. Wenn es gelinge, die 21 bestehenden 
Standorte in den nächsten Jahren in guter Qualität und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln, 
dann sei viel erreicht. Sie sei Ende 2014 und Anfang 2015 nach Reichenbach gefahren, um 
mit dem Bürgermeister und den Vertretern der Bürgerinitiative BITex über diese Aspekte zu 
sprechen. Ob sich eine private Forschungseinrichtung in Reichenbach ansiedeln lasse, 
entziehe sich ihrer Kenntnis. Dies sei eine Frage der Interessen von privaten Investoren oder 
von Industriebetrieben in der Region. Eine öffentliche Forschungseinrichtung siedele sich in 
der Regel nur in der Nähe eines Hochschulstandorts an, um von den sich daraus 
ergebenden Kooperationsmöglichkeiten und den dort bereits arbeitenden Fachleuten zu 
profitieren. Der Freistaat Sachsen habe gegenwärtig bereits eine hohe Dichte von 
öffentlichen Forschungseinrichtungen. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass 
sich sehr viele weitere ansiedeln werden, erst recht nicht abseits der Hochschulstandorte.  
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Ein Vertreter des Staatsministeriums der Finanzen erklärte, dass gegenwärtig Kontakt zu 
mehreren privaten Interessenten am Erwerb des Gebäudekomplexes des ehemaligen 
Hochschulstandorts Reichenbach verhandelt werde. Auch mit der Stadt Reichenbach werde 
aktuell über eine mögliche Nachnutzung der Immobilie verhandelt (Kompetenzzentrum für 
natürliche Kältemittel). Die Verhandlungen mit dem Textilforschungsinstitut Thüringen-
Vogtland e. V. Greiz (TITV e. V. Greiz) seien leider ohne Ergebnis geblieben. Das SMF sei 
dem TITV e. V. in den Gesprächen sehr weit entgegengekommen und hatte sich bereit 
erklärt, die Immobilie für einen symbolischen Preis abzugeben. Vermutlich seien die 
Sanierungs- und Umzugskosten in bzw. nach Reichenbach für TITV e. V. letztlich der Grund 
gewesen, das Angebot zurückzuziehen. Darüber hinaus gebe es weitere Interessenten, u. a. 
eine Großbäckerei und einen Personaldienstleister. Eine zeitliche Prognose über den 
Abschluss der Verhandlungen könne das SMF derzeit noch nicht geben.  
 
Die Sprecherin der Fraktion GRÜNE erklärte, dass sie diesen Ausschuss auch für die 
konzeptionelle Nachsorge bezüglich der Konsequenzen aus dem HEP 2020 in einer 
fachlichen Verantwortung sehe. Die Staatsregierung habe in diesem Kontext 
Versprechungen gemacht, deren Einlösung vor Ort zurecht eingefordert werden. Die 
Fraktion GRÜNE habe nicht die Absicht, die Region mit einem Fraktions-Konzept zu 
konfrontieren. Sie unterstütze alle Bestrebungen, mit den Vertretern der Region ein 
zukunftsfähiges regionales Konzept zu entwickeln, damit verhindert werden könne, dass die 
Region nicht abgehängt werde. Mit Bezug auf die Äußerung der Staatsministerin zum 
Wachstumspotential der Studienakademie in Plauen, verwies sie auf die gegenwärtig im 
Landtag zu diskutierende Novelle des Sächsischen Berufsakademiegesetzes, in welcher es 
gerade nicht um einen Ausbau der Staatlichen Studienakademien zu einem wichtigen Teil 
der sächsischen Hochschullandschaft, sondern eher um eine Begrenzung der bestehenden 
Kapazitäten gehe. Dieser Ausschuss sollte sich nach ihrer Ansicht jedoch auch dafür 
interessieren, ob eine sächsische Region sich jenseits des staatlichen Hochschulkonzepts 
als Bildungs- und Forschungsstandort etablieren wolle und könne. In diesem Sinne sollten 
Ausschuss, Staatsregierung und Vertreter vor Ort gemeinsame Lösungen suchen und 
realisieren.  
 
Nach Abschluss der Aussprache stellte der Ausschussvorsitzende den Antrag zur 
Abstimmung. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses beschlossen mit  5 / 10 / 2  Stimmen, dem Plenum des 
Landtages die Ablehnung des Antrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drs 6/6899, zu empfehlen. 
 
 
 
 
 
gez. gez. 
Dr. Stephan Meyer Holger Mann 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
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Sächsischer Landtag 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drs.-Nr.: 6/6899 

STAATSMlNlSTERlUM 
DER FINANZEN 

Thema: Zeitnah und transparent Planungssicherheit für den Hoch
schulstandort Reichenbach schaffen 

Der Landtag möge beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. dem Landtag zu berichten, 

a) welche finanziellen und demografischen Auswirkungen der Abzug 

der Architekturausbildung vom Hochschulstandort Reichenbach 

auf die Stadt Reichenbach hatte, 

b) welche finanziellen und demografischen Auswirkungen auf die 

Stadt Reichenbach durch den geplanten Abzug aller Studienange

bote erwartet werden, 

c) welche Gründe der verzögerten Fertigstellung der Ersatzbauten für 

die Textilausbildung am Standort Zwickau zu Grunde liegen, 

d) welche konkreten Bemühungen die Staatsregierung unternommen 

hat, um Reichenbach als Bildungs- und Forschungsstandort zu er

halten, 

e) welche Gründe einer Einigung mit dem Textilforschungsinstitut 

Thüringen-Vogtland e.V. Greiz über die Übernahme der Nachnut

zung bisher im Wege gestanden haben, 
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2. dem Landtag bis 01. Juni 2017 ein, mit der Stadt Reichenbach abgestimmtes, 

Konzept zur Nachnutzung der Immobilien des Hochschulstandortes Reichen

bach vorzulegen, welches insbesondere die weitergehende Nutzung als Bil

dungs- und Forschungsstandort und die hierfür notwendigen Maßnahmen be

inhaltet, 

3. die Verkaufsangebote für die Immobilien des bisherigen Hochschulkomple

xes am Standort Reichenbach bis zur Vorlage des Nachnutzungskonzeptes 

auszusetzen, 

4. auf der Grundlage dieses Konzeptes, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 

Reichenbach, die Nachnutzersuche voranzubringen und Verhandlungsbemü

hungen zu intensivieren und 

5. dem Landtag regelmäßig alle sechs Monate über die Ergebnisse der Nach

nutzersuche zu berichten. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem Antrag 

wie folgt Stellung: 

Zu 1.a: 

Aus der bereits vollzogenen Beendigung der Architektur-Studiengänge am Standort 

ReichenbachN. ergibt sich gegenüber dem Höchststand von 2010 aktuell ein Verlust 

von insgesamt 38 Studienanfängern (davon 15 Master und 23 Diplom/Bachelor). 35 

von 38 Studienanfängern hatten seinerzeit ihren Wohnort in Sachsen, davon 34 in 

Westsachsen (Region Chemnitz). Es ist daher davon auszugehen, dass nahezu alle 

Studierenden ihren heimatlichen Wohnsitz damals beibehalten und nicht nach Rei

chenbach verlegt hatten. Insofern dürften keine nachhaltigen demografischen Folgen 

für die Stadt Reichenbach durch den Verlust der Studienangebote im Fach Architektur 

eingetreten sein. 

Zu 1.b: 

Der noch angebotene Studiengang mit der früheren Bezeichnung „Textil- und Leder

technik" wurde 2010 von insgesamt 22 Studienanfängern in Reichenbach belegt, eben

falls mehrheitlich aus Sachsen. Im Wintersemester 2015/16 gab es 19 Studienanfänger 
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in dem in Reichenbach vorgehaltenen jetzigen Studiengang „Textile Strukturen und 

Technologien" (mit Master- und Bachelorabschluss). Da auch hier die überwiegende 

Anzahl der Studienanfänger (10) aus der Region Westsachsen-Chemnitz selbst 

stammt, dürfte durch eine Beendigung des Studienangebotes „Textile Strukturen und 

Technologien" keine signifikante Reduzierung der Zahl der in Reichenbach wohnenden 

Studierenden eingetreten sein. 

Über die Anzahl der am Hochschulstandort Reichenbach wohnenden und dort Be

schäftigten liegen keine statistischen Angaben vor. 

Zu 1.c: 

Im laufe des Bedarfsdeckungsverfahrens wurde die strategische Entwicklungsplanung 

der Westsächsischen Hochschule Zwickau für den Campus Innenstadt grundlegend 

angepasst, weil sich mit der Erschließung weiterer potenzieller Hochschulstandorte an 

der Peter-Breuer-Straße wesentliche Rahmenbedingungen in Zwickau verändert ha

ben. Die Ergebnisse dieser strategischen Überlegungen, die im November 2014 abge

schlossen werden konnten, bildeten die Grundlage für die konzeptionellen und planeri

schen Vorarbeiten zur Maßnahme Neubau Technikum, Äußere Schneeberger Straße 5 

in Zwickau. Zeitgleich dazu hat SIB einen Architektenwettbewerb (offener zweiphasiger 

Realisierungswettbewerb nach RPW) durchgeführt. Die Entscheidungsunterlage zur 

Unterbringung der Leder- und Textiltechnik im Neubau Technikum, Äußere Schnee

berger Str. 5 wurde im März 2016 haushaltmäßig anerkannt. 

Zu 1.d: 

Im Rahmen der Hochschulentwicklungsplanung, die sich gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 

SächsHSFG an der Sicherung eines landesweit abgestimmten Fächerangebotes aus

richtet, hat sich das SMWK in der vorangegangenen Legislaturperiode mit dem Sächsi

schen Hochschulentwicklungsplan bis 2020 (HEP 2020) entschlossen, unter Berück

sichtigung bestehender Auslastungsprobleme und anstehender Investitionsentschei

dungen der Hochschule Zwickau die Schließung ihres Außenstandortes Reichenbach 

nahezulegen. Dem lagen umfassende Prüfungen und fachliche Überlegungen zur Kon

zentration der Architekturausbildung an den Standorten Leipzig und Dresden sowie zur 

Veränderung des Angebotes an Textil- und Ledertechnik zugrunde. Gemäß HEP 2020 

(S. 191 ff.) waren es insbesondere die geringe Studiennachfrage, die künftig rückläufi

gen Studierendenzahlen durch den demografischen Wandel , das Überangebot an Ar
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chitekten am Arbeitsmarkt, das Profil der Westsächsischen Hochschule Zwickau, die 

Bausubstanz der Gebäude in Reichenbach sowie der Investitionsbedarf und weitere 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, die zur Empfehlung führten, den Standort Reichen

bach zu schließen. 

In der gegenwärtigen Phase der Nachnutzungsbemühungen der Staatsregierung sind 

die internen Abstimmungs- und Willensbildungsprozesse noch nicht abgeschlossen. Es 

liegen insgesamt noch keine belastbaren Ergebnisse über geeignete Nachnutzungsva

rianten für die Hochschulliegenschaften in Reichenbach vor. Bezüglich der regionalen 

Nachnutzungsvarianten sind wesentliche Rahmenbedingungen ungeklärt. Aufgrund der 

speziellen Herausforderungen, die sich aus der Lage und den Besonderheiten der frei

werdenden Hochschulliegenschaften ergeben, wurden die Nachnutzungsbemühungen 

für diese Spezialimmobilien deutlich verstärkt und insgesamt breiter aufgestellt. Die 

Staatsregierung geht davon aus, dass die Ergebnisse der offenen Vermarktung die 

laufenden Bemühungen um eine adäquate Nachnutzung der freiwerdenden Hochschul

liegenschaften unterstützen werden. 

Zu 1.e: 

Die Gespräche mit dem TITV e.V. Greiz sind noch nicht abgeschlossen. Zu den Ge

sprächen wurde Vertraulichkeit vereinbart. 

Zu 2.: 

Die Staatsregierung kann erst dann ein schlüssiges Nachnutzungskonzept erstellen, 

wenn belastbare Ergebnisse zu den laufenden Nachnutzungsbemühungen vorliegen. 

Die Staatsregierung wird den Sächsischen Landtag und die vor Ort Beteiligten in ge

eigneter Form informieren, wenn ein tragfähiges Nachnutzungskonzept vorliegt. 

Zu 3.: 

Wie bereits zu 1.d ausgeführt, geht die Staatsregierung davon aus, dass die Ergebnis

se der offenen Vermarktung die laufenden Bemühungen um eine adäquate Nachnut

zung der freiwerdenden Hochschulliegenschaften unterstützen werden. Die Staatsre

gierung beabsichtigt deshalb, die offene Vermarktung der freiwerdenden Hochschullie

genschaften in Reichenbach fortzuführen. 
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Die Abstimmungen mit der Stadt Reichenbach werden ggf. bereits vor der Fertigstel

lung des Nachnutzungskonzeptes fortgeführt, sobald sich unmittelbarer Gesprächsbe

darf ergibt. Wie bereits zu 1.d ausgeführt, hat die Staatsregierung die Nachnutzungs

bemühungen für die freiwerdenden Hochschulliegenschaften deutlich verstärkt und 

insgesamt breiter aufgestellt. 

Zu 5.: 

Wie bereits zu 2. ausgeführt, wird die Staatsregierung den Sächsischen Landtag und 

die vor Ort Beteiligten in geeigneter Form informieren, sobald ein tragfähiges Nachnut

zungskonzept vorliegt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Beschlussempfehlung und Bericht des Europaausschusses 

 
 
Zum Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion 
 
„Erhalt und Fortentwicklung der Artenvielfalt in der sächsischen Zoolandschaft“ – 
Drs 6/5607 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
dem Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion in der Drucksache 6/5607 zu-
zustimmen. 
 
 
Dresden, 6. März 2017 
 
 
 
 
 
gez. Frank Hirche gez. Enrico Stange 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
 
Bericht des Ausschusses 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion „Erhalt und Fortentwicklung der 
Artenvielfalt in der sächsischen Zoolandschaft“, Drucksache 6/5607, wurde am 
30. Juni 2016 federführend dem Europaausschuss und zur Mitberatung dem Aus-
schuss für Umwelt und Landwirtschaft zur weiteren geschäftsordnungsmäßigen Be-
handlung überwiesen. 
 
Zur abschließenden Sitzung am 28. Februar 2017 lagen den Abgeordneten die 
schriftliche Stellungnahme der Staatsregierung vom 5. September 2016 sowie das 
stenografische Protokoll der Anhörung vom 17. Januar 2017 vor.  
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion brachte unter Bezugnahme auf die Vorträge der 
Sachverständigen in der Anhörung den Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-
Fraktion ein. Dabei wies er darauf hin, dass die Anhörung gezeigt habe, dass es 
auch künftig Ausnahmen für die Haltung und Züchtung von invasiven gebietsfremden 
Tier- und Pflanzenarten für die sächsischen Zoologischen Gärten geben müsse, um 
diese als wichtige touristische, bildungspolitische und wissenschaftliche Institution zu 
erhalten. Hier müsse man die Freiräume der EU-Verordnung nutzen. Insofern sah er 
Handlungsbedarf für die nationale Gesetzgebung zur Umsetzung der EU-Verordnung 
in Landesrecht. 
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Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vertraten die Auffassung, dass der Antrag zeitlich zu spät gestellt worden sei. Die 
Einwände gegen das Vorhaben der Europäischen Union hätten mithilfe einer Subsi-
diaritätsrüge im Vorfeld geäußert werden müssen. Mit dem Antrag seien Hoffnungen 
geweckt worden, die im Rahmen der nationalen Gesetzgebung zur Umsetzung der 
EU-Verordnung nicht mehr erfüllt werden könnten.  
 
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion erklärte, dass die AfD-Fraktion dem Anliegen des 
Antrages zustimme, jedoch bedauere, dass der Antrag so spät gestellt worden sei. 
Aus seiner Sicht wäre der richtige Weg gewesen, sich im Vorfeld mit einer Subsidiari-
tätsrüge gegen die Verabschiedung der EU-Richtlinie zu wenden. Die AfD-Fraktion 
werde dem Antrag dennoch zustimmen, da man die Hoffnung habe, dass durch Ge-
spräche noch Ausnahmeregelungen erreicht werden können. 
 
Ein Abgeordneter der SPD-Fraktion äußerte seine Zweifel, ob im Wege der Subsidia-
ritätsrüge mehr erreicht worden wäre. Der Europäischen Kommission seien die Be-
denken aus den Mitgliedsländern bekannt gewesen; sie habe diese aber offensicht-
lich nicht berücksichtigt. 
 
Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion wies ergänzend darauf hin, dass es von keiner 
Fraktion Hinweise gegeben habe, sich im Vorfeld mit einer Subsidiaritätsrüge gegen 
die Verabschiedung der EU-Richtlinie zu wenden. 
 
Der Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 
erklärte, dass die Bundesrepublik Deutschland mit Unterstützung aus den Ländern 
bereits im Vorfeld der Verabschiedung der EU-Verordnung ihre Bedenken vorgetra-
gen habe. Diese seien aber nicht hinreichend berücksichtigt worden. Man müsse in-
soweit zur Kenntnis nehmen, dass die Bedenken von anderen europäischen Ländern 
nicht geteilt werden. Allerdings habe man im Rahmen des Umsetzungsvollzugs der 
EU-Verordnung durchaus Spielräume, um z. B. dem Bildungsauftrag der Zoologi-
schen Gärten nachzukommen. Dazu gebe es einen Erlass vom 30. November 2016 
mit Durchführungshinweisen, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten.  
 
Darüber hinaus halte er den von den Koalitionsfraktionen gestellten Antrag für hilf-
reich; insbesondere, um sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass eine mögliche 
Erweiterung der Liste invasiver gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten in fachlicher 
Abstimmung mit den Zoologischen und Botanischen Gärten und Naturschutzverbän-
den erfolge. 
 
Ein Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE, konstatierte, dass er aufgrund dieser Aus-
führungen zu dem Ergebnis komme, dass es des Antrages nicht bedurft hätte. Die 
Staatsregierung hätte bereits aufgrund des Erlasses vom 30. November 2016 aus-
reichend Möglichkeit, ein einheitliches Vorgehen zur Nutzung des von der Europäi-
schen Union eingeräumten Spielraumes zu nutzen. Hierzu hätte es nicht des Antra-
ges der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD bedurft. 
 
Der Chef der Staatskanzlei erwiderte auf diese Einlassung, dass der Erlass des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vom 30. Novem-
ber 2016 Hinweise zur Umsetzung der damals bestehenden Rechtslage gebe. Die-
ser Erlass antizipiere jedoch nicht die Rechtslage nach Verabschiedung der EU-
Verordnung. Nach Inkrafttreten der Verordnung seien Anpassungen erforderlich. Am 
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31. Mai 2017 werde es eine weitere Beratung der unteren Naturschutzbehörden zur 
Erörterung weiterer Vollzugsprobleme geben. 
 
Nachdem es keinen weiteren Aussprachebedarf gab, stimmten die Mitglieder des 
Ausschusses unter Vorbehalt der noch zu verabschiedenden Stellungnahme des 
mitberatenden Ausschusses mit 12 : 0 : 5 Stimmen für den Antrag.  
 
Damit empfiehlt der Europaausschuss dem Sächsischen Landtag dem Antrag der 
CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion in der Drucksache 6/5607 zuzustimmen. 
 
Zum Berichterstatter wurde Enrico Stange, DIE LINKE, benannt. 
 
Der mitberatende Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft teilte in seiner Stellung-
nahme vom 3. März 2017 mit, dass der Ausschuss dem Antrag in der Drucksa-
che 6/5607 mehrheitlich mit 12 : 4 : 1 Stimmen zugestimmt habe.  
 
 
 
 
 
gez. Frank Hirche gez. Enrico Stange 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlagen 



STAATSMINISTERìUM
FÜR UMWELT UND
LANDWìRTSCHAFT

SÄcHsIscHEs STAATSMINISTÊRIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 100510 | 01076Dresden

Sächsischer Landtag
Vorsitzender des Europaausschusses
Herrn Frank Hirche, MdL
Bern ha rd-von-Li nd ena u-Platz 1

01067 Dresden

Antrag der Fraktion der CDU und SPD
Drs.-Nr.:6/5607
Thema: Erhalt und Fortentwicklung der Artenvielfalt in der sächsi-

schen Zoolandschaft

Der Landtag möge beschließen,
die Staatsregierung zu ersuchen,

l. zu berichten,
1. welche Ziele die EU-Verordnung 114312014 über,,die Prävention

und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasi-
ver gebietsfremder Arten" verfol gt;

2. welche Tierarten auf der Artenliste als invasive gebietsfremde
Tier- und Pflanzenarten genannt und welche davon in den säch-
sischen Zoos gehalten werden;

3. ab welchem Zeitraum die Artenliste der invasiven gebietsfrem-
den Tier- und Pflanzenarten veröffentlicht und damit für die
sächsischen Zoologischen Gärten wirksam wird;

4. welche konkreten Auswirkungen die EU-Verordnung 114312014
auf die Haltung von Tieren in Zoologischen Gärten im Freistaat
Sachsen hat und

5. ob und in welcher Zeitschiene die Umsetzung des Artikel I
Absatz I der EU-Verordnung 114312014 auf mitgliedsstaatlicher
oder regionaler Ebene erfolgen soll (Genehmigungssystem für
Ex-situ-Erhaltung (Zoologische Gärten).

ll. sich dafür einzusetzen,
1. dass die sächsischen Zoologischen Gärten als wichtige touristi-

sche, bildungspolitische (Bildungsauftrag gegenüber der Bevöl-
kerung) und wissenschaftliche lnstitutionen erhalten bleiben
und weiterentwickelt werden ;

2. dass bei der Umsetzung der EU-Verordnung auf mitgliedsstaat-
licher oder regionaler Ebene Ausnahmeregelungen für aner-
kannte Zoos aufgenommen werden, die eine Haltung, der auf der
Artenliste genannten invasiven gebietsfremden Tier- und Pflan-
zenarten ermöglicht;
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3. dass sowohl die Antragstellung für eine Ausnahmeregelung als auch die

damit verbundenen Auflagen zur Haltung invasiver Tier- und Pflanzenarten
verhältnismäßig bleiben und

4. sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass in Zukunft eine mögliche Erwei-
terung der Liste invasiver gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten nach
fachlichen Grundsätzen in enger Abstimmung mit dem betroffenen Toolo-
gischen und Botanischen Gärten und Naturschutzverbänden erfolgt.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

zuL
1. Die EU-Verordnung 114312014 verfolgt die Ziele, die nachteiligen Auswirkungen

invasiver gebietsfremder Arten auf die Biodiversität und die damit verbundenen
Okosystemdienstleistungen sowie auf die menschliche Gesundheit zu verhindern,
zu minimieren und abzuschwächen sowie ihre sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen zu verringern.

2. ln der Artenliste zu Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 114312014, der soge-
nannten Unionsliste, sind 37 Arten gelistet, darunter 23 Tierarten, die in der Anlage
1 aufgeführt werden. Vier Tierarten davon sind in mehreren sächsischen Zoos mit
vermutlich hohen Individuenzahlen vorhanden. Dazu gehören Waschbär, Nutria,
Roter Nasenbär und Nordamerikanische Schmuckschildkröte. Darüber hinaus wer-
den noch funf Arten in < zehn Prozent der Einrichtungen in vermutlich geringer
lndividuenzahl gehalten (Chinesischer Muntjak, Heiliger lbis, Schwarzkopf-
Ruderente, Sibirisches Streifenhörnchen, Marmorkrebs).

3. Die Unionsliste ist Bestandteil der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 vom
13. Juli 2016, die am 3. August 2016 wirksam geworden ist.

4. Aus den Übergangsbestimmungen der EU-Verordnung 1 14312014, die in der Regel
auf Zoos anwendbar sind, ergibt sich, dass Tiere der gelisteten Arten
unter bestimmten Voraussetzungen trotz des im Artikel 7 formulierten generellen
Haltungsverbotes zumindest zunächst gehalten werden dürfen. Tiere, die bereits
vor der Aufnahme in die Unionliste gehalten wurden, dürfen bis zum
Ende ihrer natiirlichen Lebensdauer gehalten werden, wenn alle geeigneten Maß-
nahmen getroffen werden, um eine Fortpflanzung oder ein Entkommen auszu-
schließen (Artikel 31).Die Lebensdauer der vier unter 2. genannten
häufig gehaltenen Arten beträgt mehrere Jahre. Nach ihrem Ableben ist unter
bestimmten Voraussetzungen die Aufnahme von Tieren von Besitzern, die den
Anforderungen der Übergangsbestimmungen nicht genügen, möglich. Allerdings ist
die Haltung der EU-lnstitutionen zur Reichweite der Übergangsbestimmungen
bezogen auf Zoos noch klärungsbedürftig.
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5. Die EU-Kommission (KOM) hat am 13. Juli 2016 ihre Auslegung zur
Ex-situ-Erhaltung im Sinne des Artikels I veröffentlicht
(http:/ec.europa.e . Entgegen der von
der Staatsregierung und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) vertretenen Auffassung beschränkt die Kommission
,,Ex-situ-Erhaltung" auf die Haltung von Arten, die in anderen Gebieten gefährdet
sind sowie auf Fälle, die in Erhaltungsprogramme integriert sind. Die Haltung der
KOM ist zwar nicht zwingend rechtsverbindlich. Sie hat aber bezogen auf die lnten-
tion der Verordnung eine gewisse Plausibilität, und damit besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass sie im Streitfall auch gerichtlich bestätigt wird. Vor diesem Hin-
tergrund wird eine Genehmigung zur Ex-situ-Erhaltung in Zoos, wenn diese über-
haupt erteilt wird, eine seltene Ausnahme sein.

zull.
1. Zoologische Gärten haben wichtige Aufgaben in der Umweltbildung, in der ländli-

chen Entwicklung und im Tourismus. Die zahlreichen von der Staatregierung ange-
botenen und gewährten Fördermaßnahmen sind Ausdruck dieser Bewertung. Die
Bedeutung wird durch die EU-Verordnung nicht infrage gestellt, im Gegenteil: Durch
ihre Bildungskompetenz sind Zoologische Gärten prädestiniert, Bewusstsein firr die
Anliegen der Verordnung zu schaffen und damit an der nachhaltigen Umsetzung
der Verordnungsziele mitzuwirken. Zur naturschutzbezogenen Öffentlichkeits-
/Bildungsarbeit steht der Fördergegenstand C.2 der Richtlinie Natürliches Erbe
(RL NE/2014) bereit.

2.13. Zu den Punkten 2 und 3 wird zusammenfassend wie folgt Stellung genommen.
Die EU-Verordnung regelt die Ausnahmen von den Beschränkungen abschlie-
ßend, und die KOM legt den zentralen Begriff der Ex-situ-Erhaltung eng aus
(siehe l. Nr. 5). Die Staatsregierung schätzt vor diesem Hintergrund ein, dass
Haltungserleichterungen für Zoos auf dem Wege einer Ausnahmeerteilung gemäß
Artikel 8 oder einer Zulassung durch die KOM gemäß Artikel 9 Verordnung (EU)
114312014 nur in wenigen Fällen erfolgen können. Die Ziele, dass die gelisteten
Arten nicht vollständig aus den Zoos verschwinden, Gegenstand der Umweltbil-
dung bleiben und der Aufiryand für Zoos verhältnismäßig bleibt, wird am ehesten
zu erreichen sein, wenn die Zoos die Übergangsregelungen nutzen können sowie
zusätzlich als Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des Artikels 31 Verordnung (EU)
114312014 anerkannt werden (siehe l. Nr. 4).
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Die Unionsliste wird auf dem Weg von Durchführungsrechtsakten der KOM erstellt
bzw. fortgeschrieben. Der Prozess und die beteiligten Gremien sind in der Ver-
ordnung abschließend geregelt. lm Venvaltungsausschuss gemäß
Artikel 27 Verordnung (EU) 114312014, der bei der Listenerstellung einzubeziehen
ist, wird Deutschland durch das BMUB vertreten. Zoologische und Botanische
Gärten und Naturschutzverbände werden angehalten, sich mit dem BMUB abzu-
stimmen. Die Staatsregierung wird sich auch im weiteren Umsetzungsprozess für
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit und Einhaltung der wissenschaftlichen Krite-
rien einsetzen. Das gilt auch für den bereits angelaufenen Fortschreibungspro-
zess der Unionsliste. Es wird angestrebt, im Vollzug den engen Rahmen, den die
Verordnu ng vorg i bt, weitestgehend auszuschöpfen.

Mit undlichen Grüßen

Th om as Schm dt

Anlage: 1

Freistaat

SACHSEN
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Gruppe Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

P Baccharis halimifolia Kreuzstrauch

P Cabomba caroliniana Ka rolina-Haarnixe

P Eichhornia crassipes WasserhVazinthe

P Heracleum persicum Persischer Bärenklau

P Heracleum sosnowskyi Sosnowsky Bärenklau

P Hydrocotyle ranunculoides Großer Wassernabel

P Lagarosiphon maior Wechselblatt-Wasserpest
P Ludwigia grandiflora Großblütiges Heusenkraut

P Ludwigia peploides Flutendes Heusenkraut

P Lvsichiton americanus Gelbe Scheinkalla

P Myriophyllum aquaticum Brasilianisches Tausendblatt

P Parthenium hvsterophorus Karottenkraut
P Persicaria perfoliata Durchwachsener Knöterich

P Pueraria montana var. lobata Kudzu

K Eriocheir sinensis Chinesische Wollhandkrabbe
K Orconectes limosus Kamberkrebs

K Orconectes virilis Viril-Flusskrebs

K Pacifastacus leniusculus Signalkrebs

K Procambarus clarkii Roter Amerikanischer Sumpfkrebs
K Procambarus fallax f. virginalis Marmorkrebs

Vespa velutina nigrithorax Asiatische Hornisse

F Perccottus glenii Amurgrundel

F Pseudorasbora parva Blaubandbärbling

A Lithobates catesbeianus Nordamerikanischer Ochsenfrosch

R Trachemys scripta Nordamerikanische Schmuckschildkröte
V Corvus splendens Glanzkrähe

V Oxyura jamaicensis Schwa rzkopf-Ruderente
V Threskiornis aethiopicus Heiliger lbis

S Callosciurus erythraeus Pallas-Schönhörnchen

s Herpestes javanicus Kleiner Mungo

s Muntiacus reevesii Chinesischer Muntiak
s MVocastor coypus Nutria

s Nasua nasua Nasenbär

s Procyon lotor Waschbär

S Sciurus carolinensis Grauhörnchen

S Sciurus niger Fuchshörnchen

S Tamias sibiricus Sibirisches Streifenhörnchen

Rhlage Arten der DVO (EU) 2jt6/tt4t

P: Pflanzen (14)

Tiere (23) davon

K: Krebse (6), l: lnsekten (1), F: Fische (2), A: Amphibien (1), R: Reptilien (1), V: Vögel (3), S: Säugetiere (9)
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